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Landeswohnraumförderung  
für den sozialen Wohnungsbau und Junges Wohnen 

Finanzierung der Wohnraumförderung 2026 

A. Problem 
Der geförderte Wohnungsbau ist ein zentrales Instrument, um Wohnungsangebote 
für Bevölkerungsgruppen zu schaffen, die sich aufgrund ihres Einkommens nicht am 
freien Markt mit einer Wohnung versorgen können. Damit werden mittelfristig bezahl-
bare Mieten gesichert und Mietsteigerungen begrenzt. Er zielt darauf ab, Städte für 
alle Menschen lebenswert zu machen und reduziert die ökonomische Ungleichheit – 
eine zentrale Aufgabe sozialer Politik. 

1 Aktualisierungsbedarfe der Landeswohnraumförderung 

Um den bezahlbaren Wohnungsbau voranzutreiben, sind in die Programmierung der 
Wohnraumförderung des Landes Bremen geänderte Rahmenbedingungen einzube-
ziehen. Hierzu gehören insbesondere folgende: 
 
Einbezug des Sanierungsprogramms 2025ff des Senats (Beschluss vom 10.9.2024) 
Es sind keine Anforderungen zu stellen über verpflichtende Standards hinaus, um mit 
den zur Verfügung stehenden Fördermitteln möglichst viele Wohneinheiten fördern 
zu können. 
 
Einbezug des „Bremer Wegs“ für kosteneffizientes und zukunftsfähiges Bauen (Be-
schluss der Senatskommission Wohnungsbau vom 4.11.2025) 
Die Potenziale des kostengünstigen Bauens sollen sich in der Wohnraumförderung 
abbilden. 
 
Ermöglichung sozialraumdifferenzierten Wohnungsbaus (Beschluss der Bremischen 
Bürgerschaft vom 21.1.2025, Segregation entgegenwirken: Soziale Vielfalt in allen 
Stadtteilen) 
Unter anderem unterschiedliche Grundstückskosten sorgen für ungleiche wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen von Projekten des geförderten Wohnungsbaus. Um 
dadurch möglichen Segregationstendenzen entgegenwirken zu können, wird ein 
Ausgleichsmechanismus in der Wohnraumförderung eingeführt. Genossenschaftliche 
Projekte werden im Rahmen der Möglichkeiten angemessen berücksichtigt. 
 
Adressierung der wohnungsmarktspezifischen Bedarfe der Stadtgemeinden Bremen 
und Bremerhaven 
Bremen und Bremerhaven haben unterschiedliche wohnungsmarktspezifische Be-
darfe, diese sind in den Konditionen der Landeswohnraumförderung zu adressieren, 
um die zielgerichtete Umsetzung der Kontingente in den Stadtgemeinden zu ermögli-
chen. 



 

 

 
Verlässlichkeit der Förderkonditionen 
Die Stabilisierung des Mietwohnungsmarkts durch die Zurverfügungstellung bezahl-
baren Wohnens ist eine langfristige Aufgabe; die Landeswohnraumförderung ist da-
her auch in ihren Konditionen langfristig aufzustellen, um Planungsunsicherheiten bei 
den Vorhabenträgern zu vermeiden. 
 
Harmonisierung mit Förderbestimmungen der KfW 
Um die bestmögliche Kompatibilität mit Fördermitteln der KfW im Sinne der Vorha-
benträger:innen zu erreichen, werden die Förderbestimmungen der Landeswohn-
raumförderung sinnvoll angeglichen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Defini-
tion des Vorzeitigen Maßnahmenbeginns. 

2 Bedarfslage im Sozialen Wohnungsbau im Land Bremen 

Im Folgenden wird die Bedarfslage im geförderten Wohnungsbau bis einschließlich 
2030 dargestellt. Die Bedarfe beziehen sich jeweils auf die einzeln zu beschließen-
den Programmjahre.  
 
Bis zum Jahr 2030 wird von folgenden Bedarfen je Programmjahr (in Wohneinheiten, 
WE) ausgegangen1: 
 
Förderprodukte 2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt 
Neubau Mietenstufe 1 435 435 375 500 625 2.370 
Neubau Mietenstufe 2 70 95 95 95 95 450 
Neubau Junges Wohnen 45 45 45 45 45 225 
Modernisierung 95 125 60 60 60 400 
Ankauf/Verlängerung 
von Bindungen 

200 125 125 125 125 700 

Gesamt (WE) 845 825 700 825 950 4.145 
Volumen in Mio. € 174,9 186,7 160,2 200,2 240,3 962,3 
   dav. vsl. Bund in Mio. € 38,1 50,0 50,0 50,0 50,0 238,1 
   dav. vsl. Land in Mio. € 136,8 136,7 110,2 150,2 190,3 724,2 

Tabelle 1: Bedarfe im sozialen Wohnungsbau 2026-2030 

 
Das Land Bremen setzt mit den in der Tabelle aufgeführten Förderprodukten den 
strategischen Rahmen im geförderten Wohnungsbau und unterstützt die Bedarfe 
im Neubau mit zwei Mietenstufen, Vorhaben für Junges Wohnen, Modernisierung 
von Bestandswohnungen sowie der Sicherung von bezahlbarem Wohnen durch den 
Ankauf und die Verlängerung von Belegungsbindungen. Aufgrund der dargestellten 
Kalkulation wären unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des 
Bauens bis zum Jahre 2030 insgesamt rd. 962,3 Mio. € an Fördermitteln 

 
1 In die Aufstellung flossen als Basis die Wohnraumbedarfsprognose 2030 der Stadtgemeinde Bre-
men, das sog. Lagebild der Stadtgemeinde Bremen der Senko Wohnungsbau zu zukünftigen Woh-
nungsbauflächen sowie die fachlich spezifischen Bedarfe der Wohnungsmärkte beider Stadtgemein-
den ein sowie die vorliegenden Interessensbekundungen von Vorhabenträger:innen ein. 



 

 

bereitzustellen. Unter Beachtung vom Bund avisierter Bundesmittel i.H.v. max. 238,1 
Mio. € ergäbe sich ein Bedarf an Landesmitteln bis zum Jahr 2030 in Höhe von rd. 
724,2 Mio. €. 
 
 
Die mengenmäßige Kalkulation wurde auf Basis der in den Stadtgemeinden beste-
henden Bedarfe für den sozialen Wohnungsbau aufgestellt. Entsprechend dem Vor-
gehen der vergangenen Jahre stehen der Stadtgemeinde Bremerhaven grundsätz-
lich 20 % der Mittel einer Programmtranche zur Verfügung. Dieser Anteil ist bei der 
Bedarfsermittlung zu berücksichtigen. Der Großteil des Bedarfs ergibt sich aus der 
stadtbremischen Sozialwohnungsquote2.  
 

3 Finanzierung der Landeswohnraumförderung 

Die Finanzierung der Landeswohnraumförderung kann nicht langfristig erfolgen, da 
der Bund den Ländern die Fördermittel mittels jährlicher oder zweijährlicher Verwal-
tungsvereinbarungen für das jeweilige Programmjahr (bspw. 2026) mit mehrjähriger 
Programmlaufzeit (bspw. 2026 bis 2030) zur Verfügung stellt – seit 2020 für die För-
derung des sozialen Wohnungsbaues sowie seit 2023 für Junges Wohnen. Die Be-
reitstellung der Fördergelder erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel. Es ist hierfür 
jeweils ein Förderprogramm aufzustellen, das den Einsatz der Bundesmittel zuguns-
ten des Landes Bremen darstellt und sichert. 
Insgesamt ist festzuhalten, dass für die geschilderten Anforderungen die Landes-
wohnraumförderung in den Konditionen zu aktualisieren und zu verstetigen ist, die 
Bedarfslage im Sozialen Wohnungsbau zu prüfen und für das Programm 2026 mit Fi-
nanzierungsmitteln in den Jahren 2026-2030 zu hinterlegen ist. 

B Lösung 
Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung (SBMS) schlägt für die zukünf-
tige Landeswohnraumförderung folgende Konditionen (1) und darauf basierend aktu-
alisierte Förderprodukte (2) vor, um die dargelegten veränderten Rahmenbedingun-
gen zu berücksichtigen. 
 
Auf Basis der Darlegung der finanziellen Rahmenbedingungen und Bedarfslage ins-
gesamt bis 2030 und konkret für das Programm 2026 des Landes im Sozialen Woh-
nungsbau (3) wird um Zustimmung zur unter D. dargelegten Finanzierung bzw. dem 
Eingehen einer entsprechenden Verpflichtung gebeten, um die Förderprodukte für 
das dem Bund vorzulegende Wohnraumförderprogramm im Programmjahr 2026 zu 
hinterlegen. 

1 Konditionen der Landeswohnraumförderung 

Die Konditionen der Landeswohnraumförderung werden an die oben geschilderten 
geänderten Rahmenbedingungen wie folgt angepasst: 
 

 
2 Sozialwohnquote Stadtgemeinde Bremen: Bei Schaffung von neuem Planungsrecht und bei Verkauf 
von städt. Grundstücken sind ab einer Projektgröße von 20 Wohneinheiten 30 % der entstehenden 
Wohneinheiten für den Sozialen Wohnungsbau mit Mietpreis- und Belegungsbindung zu erstellen. 



 

 

Einbezug des Sanierungsprogramms 2025ff des Senats (Beschluss des Senats vom 
10.09.2024) 
Es werden keine Standards oberhalb von Bundesvorgaben oder der Landesbauord-
nung gefordert. Für Gebäude sind im Rahmen der Wohnraumförderung grundsätzlich 
die vom Bund gesetzlich vorgeschriebenen Energiestandards zu erfüllen, d.h. aktuell 
Energieeffizienzhausstandard 55 im Neubau, auch falls sich die bundesrechtlichen 
Vorgaben während der Laufzeit der Landeswohnraumförderung bis 31.12.2030 ab-
senken sollten; sollte der Bund die Anforderungen an die Energieeffizienz von Ge-
bäuden erhöhen, wird dies im Wohnraumförderprogramm übernommen.  
 
Einbezug des „Bremer Wegs“ für kosteneffizientes und zukunftsfähiges Bauen (Be-
schluss der Senatskommission Wohnungsbau vom 4.11.2025). Anstelle von anteili-
ger Förderung (bisher 65 % der Herstellungskosten) werden pauschale Förderungen 
eingeführt. Dadurch entsteht der Anreiz, möglichst viele der im Bremer Weg entstan-
denen Werkzeuge einzusetzen, um kostengünstig zu bauen, um eine höhere Wirt-
schaftlichkeit des Vorhabens zu erreichen. Ziel des Senats ist es weiterhin, dass die 
Wärmeversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erfolgen soll und dies 
in städtebaulichen Verträgen angestrebt wird. . 
 
Ermöglichung sozialraumdifferenzierten Wohnungsbaus  
In Lagen mit hohen Grundstückspreisen sind die Gesamtkosten (Kostengruppen 
(KG) 100-700) für ein Projekt ungleich höher als in günstigen Lagen, wodurch am 
Ende die Förderung in diesen Lagen oftmals nicht auskömmlich ist und die Wohn-
raumförderung im Zuge dessen keine Anwendung erfährt. Um auch in teuren Lagen 
sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen, wird zusätzlich zur Förderpauschale eine zu-
sätzliche Förderung für erhöhte Grundstückskosten ermöglicht (gestaffelt und gede-
ckelt). 
 
Adressierung der wohnungsmarktspezifischen Bedarfe der Stadtgemeinden Bremen 
und Bremerhaven 
Die Stadtgemeinden des Landes Bremen weisen differenzierte Bedarfe ihrer Woh-
nungsmärkte auf. Die Stadtgemeinde Bremen hat für den Neubau- und Nachholbe-
darf bezahlbaren Wohnens eine Sozialwohnquote beschlossen (Pflicht zur Umset-
zung von 30% geförderten Wohnungsbaus bei neuem Planungsrecht und Verkauf 
städtischer Grundstücke). Für die Stadtgemeinde Bremen ist damit die Erfüllung die-
ser Quote – im Rahmen der Wohnraumbedarfsprognose – grundsätzlich vorrangig, 
auch um dem angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten. Die Stadtgemeinde Bre-
merhaven hat hingegen insbesondere Vorhaben im Förderprodukt Modernisierung 
angemeldet, um den Wohnungsbestand zu ertüchtigen. 
 
Verlässlichkeit der Förderkonditionen 
Die inhaltlichen Konditionen der Landeswohnraumförderung werden mittels ebenso 
zu beschließender Richtlinien für das Programmjahr 2026 bis Ende 2030 festge-
schrieben. Dies ist ein überschaubarer Zeithorizont für aktuelle Vorhabenplanungen. 
Änderungen in den Richtlinien sind nur dann vorzunehmen, sollten sich z.B. die Krite-
rien des Bundes zur Inanspruchnahme der Bundesmittel verändern oder sonstige 
rechtliche Änderungen hierzu verpflichten. 
  



 

 

Harmonisierung mit Förderkonditionen der KfW 
Insbesondere die Gleichbehandlung in Bezug auf den Vorzeitigen Maßnahmebeginn 
wird in den Richtlinien eingeführt, um eine sinnvolle Kompatibilität in den Förderun-
gen zu erreichen. 

2 Förderprodukte 

Die Konditionen der Förderprodukte werden nach den unter 1 benannten Maßgaben 
wie folgt aktualisiert: 

2.1 Neubauförderung (Mietenstufe 1- 6,80€ und Mietenstufe 2 – 9,00 €) 
a) Beibehaltung von Förderbedingungen 
Konditionen der Förderdarlehen 
Die Darlehenskonditionen bleiben unverändert: Das Darlehen wird für 30 Jahre zins-
frei und ab dem 31. Jahr mit marktüblichen Konditionen gewährt. Die Mindesttilgung 
wird für die ersten 10 Jahre unter Berücksichtigung eines Tilgungsfreijahres auf 1%, 
für weitere 10 Jahre auf 2% und ab dem 21. Jahr auf 4% festgelegt. An Verwaltungs-
kosten sind einmalig 1% auf das Vertragskapital sowie laufend 0,5% p.a. auf das 
Restkapital zu leisten. 
 
b) Änderungen in den Förderbedingungen 
Basis-Fördermittel: Ausreichung von Pauschalen 
 
Wohnungstyp Darlehen pauschal 

(6,80 € + 9,00 €) 

Kostenzuschuss 
6,80 € 

Kostenzuschuss 
9,00 € 

1 – 2 Personen (bis 60 qm) 220.000 € 27.500 € 10.000 € 

Alleinerziehende /  

3 Personen (bis 75 qm) 

275.000 € 27.500 € 10.000 € 

Familienwohnungen (ab 4 
Personen) 

330.000 € 27.500 € 10.000 € 

1-Zimmer-App. 130.000 € 13.750 € 5.000 € 

Anm.: Darlehenshöhe entspricht ~ 3.700 € pro m² Wfl. 
 
Eigenkapital 
Zur Finanzierung des Projektes haben Förderungsnehmer:innen mind. 15 % Eigen-
kapital zu erbringen. Um eine Wirtschaftlichkeit des Objektes zu erreichen, müssen 
davon zukünftig mindestens 10 % echtes Eigenkapital (in Form von eigenen Barmit-
teln oder in Form von nicht durch Fremdmittel finanziertes, grundbuchlastenfreies 
Baugrundstück) bereitgestellt werden. Der gewährte Kostenzuschuss ist Eigenkapita-
lersatz und kann bei der Erfüllung des Eigenkapitals über 10% berücksichtigt werden. 
 
Max. Förderungshöhe 
Der Kostenzuschuss und das Förderdarlehen dürfen maximal 90 % der Gesamtkos-
ten betragen. Wird dieser Prozentsatz überschritten, erfolgt eine Kürzung des För-
derdarlehens. Es bleibt bei einer Absicherung der Förderdarlehen innerhalb von 85% 
der Gesamtkosten. 



 

 

Zuschuss bei erhöhten Grunderwerbskosten 
Grundstückskosten (KG 100 und KG 200) werden bis zu 500,00 € je m² Nutzfläche 
berücksichtigt. Überschreitet der Grundstückskostenanteil einen Betrag von 500 €/m² 
Nutzfläche, wird das Förderdarlehen erhöht. Das zusätzliche Darlehen beträgt dann 
100 € pro m² geförderte Wfl. für jede 100 €, die der Grundstückskostenanteil über 
500 € liegt.3 Die Zusatzförderung ist auf 1.000 € pro m² Wfl. begrenzt. 
 
Sicherstellung der beihilferechtlichen Konformität 
Zukünftig wird jeder Fall (nicht nur Stichproben) vorab beihilferechtlich mittels einer 
Investitionsrechnung nach dem Modell des vollständigen Finanzplans auf Überförde-
rung geprüft. Dabei ist die Zuwendung so zu bemessen, dass durch sie keine unzu-
lässige staatliche Beihilfe entsteht. Wird eine Überförderung festgestellt, erfolgt eine 
Kürzung des Förderdarlehens. Diese Maßnahme wird aufgrund von Änderungen in 
den beihilferechtlichen Regelungen notwendig, da auf Nachfrage der Kommission in-
nerhalb von 20 Tagen eine DAWI-Konformität zu belegen ist. 
 
Baukostenobergrenzen  
Vorhaben, deren Baukosten ohne Grundstück (KG 300 – 800) über 5.000 € pro m² 
Wohnfläche betragen, werden nicht gefördert. Ausnahmen sind nur in begründeten 
Einzelfällen, z.B. bei besonders anspruchsvollem Baugrund, Altlasten, etc. möglich. 
 
Harmonisierung der Darlehensbedingungen mit KfW-Förderbedingungen 
Die Bedingungen zum vorzeitigen Vorhabenbeginn für die Fördermittel des Landes 
Bremen werden mit den Förderbedingungen der KfW harmonisiert, um eine einheitli-
che Vorgehensweise zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere bzgl. des Vorzeitigen 
Maßnahmebeginns: Dieser ist nur mit Zustimmung der Bewilligungsstelle möglich. 
Als Maßnahmebeginn gilt grundsätzlich der Abschluss eines dem Vorhaben zuzu-
rechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages. Planungs- und Beratungsleistungen 
dürfen vor Antragstellung erbracht werden und führen für sich genommen nicht zur 
Annahme eines Vorhabenbeginns. Bei Antragstellung zum förderfähigen Ersterwerb 
eines Gebäudes oder einer Wohneinheit gilt der Abschluss des Kaufvertrags als Vor-
habenbeginn. 
 
Mieterhöhungen in der Mietenstufe 2 (9,00 €) 
Die Miete in der Mietenstufe 2 (9,00 €) darf seitens Förderungsnehmer:innen um ma-
ximal 2 % (alt 1%) p.a. bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht werden. 
 
Ergänzende Zinsverbilligung für das KfW-Darlehen 
Für vollgeförderte Projekte der Mietenstufe 1 (6,80 €) wird zurzeit bei einer ergänzen-
den Finanzierung mit KfW-Darlehen eine zusätzliche Zinsverbilligung nach Ablauf der 
10jährigen Zinsbindungsfrist bis zum Bindungsauslauf in einer Höhe gewährt, die das 
Zinsänderungsrisiko für Förderungsnehmer:innen ausgleicht. Damit werden Anreize 
geschaffen, die Bundesförderung in Anspruch zu nehmen und Zinsänderungsrisiken 
vermieden. Zukünftig wird nach der 10jährigen Zinsbindungsfrist der KfW-Darlehen 
eine Zinsverbilligung für die Dauer des Bindungszeitraumes (längstens 20 Jahre) in 
Höhe bis zum ursprünglichen Zinssatz, max. aber auf 2% p.a. begrenzt, gewährt. Da-
mit bleibt der Anreiz bestehen und das Zinsänderungsrisiko wird bei einer Prolonga-
tion weiterhin für Förderungsnehmer:innen deutlich eingeschränkt. 

 
3 Beispiel 1: GK-Anteil = 700 €/m² -> zusätzliches Darlehen in Höhe von 200 € pro m² Wfl. 
Beispiel 2: GK-Anteil = 550 €/m² Wfl. = keine Erhöhung des Darlehens (zur Klarstellung) 
 



 

 

Gebäudeenergiestandard 
Aufgrund der Vorgaben des Senats (Sanierungsprogramm) wird kein gesonderter 
Energieeffizienzhausstandard im Neubau gefordert. Für Gebäude sind im Rahmen 
der Wohnraumförderung grundsätzlich die vom Bund gesetzlich vorgeschriebenen 
Energiestandards zu erfüllen, d.h. aktuell Energieeffizienzhausstandard 55 im Neu-
bau, auch falls sich die bundesrechtlichen Vorgaben während der Laufzeit der Lan-
deswohnraumförderung bis 31.12.2030 absenken sollten; sollte der Bund die Anfor-
derungen an die Energieeffizienz von Gebäuden erhöhen, wird dies im Wohnraum-
förderprogramm übernommen. 
 

2.2 Neubauförderung „Junges Wohnen“ 
Seit 2024 ist der Förderbaustein „Junges Wohnen“ für die Schaffung von Wohnheim-
plätzen für Studierende und Auszubildende im Rahmen der VV „Junges Wohnen“ als 
eigener Förderweg Bestandteil der bremischen Neubauförderung.  
 
Die Fördermittel entsprechen der regulären Neubauförderung für 1 Zimmer-Apparte-
ments. Diese Klarstellung für den Förderbaustein „Junges Wohnen“ ist aufgrund der 
zukünftig zu gewährenden pauschalierten Förderdarlehen in der Neubauförderung 
erforderlich. 
 

2.3 Modernisierungsförderung 
a) Beibehaltung von Förderbedingungen 
Die Förderung in der Modernisierungsförderung bleibt mit einem Förderdarlehen von 
max. 80% der Modernisierungskosten unverändert bestehen. Die Höhe des Zuschus-
ses ist abhängig vom erreichten Energieeffizienzstandard (EH-Standard). Es muss 
weiterhin mindestens ein EH-Standard von 85 erreicht werden, um eine Förderung 
zu erhalten.  
 
Die Konditionen der Modernisierungsförderung werden nicht angepasst, da zum ei-
nen aus fachlicher und wohnungspolitischer Sicht kein Aktualisierungsbedarf besteht 
und zum anderen der aktuelle Schwerpunkt im Neubau und in der Schaffung neuen 
Wohnraums liegt. Hinzu kommt, dass aufgrund der aktuell sehr guten Konditionen 
der KfW im Bereich der Modernisierungsförderung hier bereits ein sehr gutes Produkt 
seitens des Bundes besteht, das in Bremen aktiv beworben und genutzt wird. 
 
b) Änderung in den Förderbedingungen 
 
Zweckbindungszeitraum 
Der Zweckbindungszeitraum beträgt zukünftig 20 Jahre (vorher 10 Jahre). Eine Än-
derung der Bindungszeit ist aufgrund beihilferechtlicher Regelungen erforderlich, die 
vorgeben, dass bei sozial gefördertem Wohnraum, ein ausreichend langer Bindungs-
zeitraum von mindestens 20 Jahren zu erfolgen hat, um Spekulationen vorzubeugen. 
 
Sicherstellung der beihilferechtlichen Konformität 
Zukünftig wird – wie in der Neubauförderung - jeder Fall (nicht nur Stichproben) 
vorab beihilferechtlich mittels einer Investitionsrechnung nach dem Modell des voll-
ständigen Finanzplans auf Überförderung geprüft. Wird eine Überförderung festge-
stellt, erfolgt eine Kürzung des Förderdarlehens. Diese Maßnahme wird aufgrund von 



 

 

Änderungen in den beihilferechtlichen Regelungen notwendig, da auf Nachfrage der 
Kommission innerhalb von 20 Tagen zu DAWI-Konformität zu belegen ist. 
 
Harmonisierung der Darlehensbedingungen  
Die Darlehensbedingungen zum vorzeitigen Vorhabenbeginn für das Förderdarlehen 
des Landes Bremen werden mit den Darlehen der KfW harmonisiert, um eine einheit-
liche Vorgehensweise zu gewährleisten: Ein Vorzeitiger Vorhabenbeginn ist nur mit 
Zustimmung der Bewilligungsstelle möglich. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich 
bereits der Abschluss eines dem Vorhaben zuzurechnenden Lieferungs- und Leis-
tungsvertrages. Planungs- und Beratungsleistungen dürfen vor Antragstellung er-
bracht werden und führen für sich genommen nicht zur Annahme eines Vorhabenbe-
ginns. Bei Antragstellung zum förderfähigen Ersterwerb eines Gebäudes oder einer 
Wohneinheit gilt der Abschluss des Kaufvertrags als Vorhabenbeginn.  
2.4 Verlängerung/Ankauf von Belegungsbindung 
Auch der Förderbaustein Verlängerung/Ankauf von Belegungsbindungen soll weiter 
fortgeführt werden, da er seinen Beitrag zur Stabilisierung des Sozialwohnungsbe-
standes leistet. 
a)  Beibehaltung von Förderbedingungen 
Es werden weiterhin je Bindungsjahr 1.000 € je Wohneinheit bereitgestellt. 
b) Änderungen in den Förderbedingungen 
 
Zweckbindungszeitraum 
Der Zweckbindungszeitraum beträgt zukünftig 20 Jahre (vorher 10 Jahre). Eine Än-
derung der Bindungszeit ist aufgrund beihilferechtlicher Regelungen erforderlich, die 
vorgeben, dass bei sozial gefördertem Wohnraum ein ausreichend langer Bindungs-
zeitraum von mindestens 20 Jahren zu erfolgen hat, um Spekulationen vorzubeugen. 
Für den Bindungsankauf werden daher zukünftig für eine 20jährige Zweckbindung 
20.000,00 € je Wohneinheit gewährt werden (bislang im Durchschnitt 15.000,00 €). 
 
Modernisierungsumlage: 
Bislang war bei im 10jährigen Bindungszeitraum durchgeführten Modernisierungen 
eine Umlage der Kosten auf die Miete nach § 559 BGB nur dann erlaubt, sofern min-
destens der Energieeffizienzstandard EH 85 im Rahmen der Modernisierung herge-
stellt wurde, womit die Mietpreisbindung auch festgelegt war für den Förderzeitraum. 
Diese Bedingung ist bei einer 20jährigen Mindestbindungsdauer nicht möglich beizu-
behalten, da dies Modernisierungen z.B. auch für Barrierefreiheit, Bäder, Elektrik für 
den nunmehr sehr langen Zeitraum ausschließen würde. Das Förderprodukt wäre 
damit erheblich eingeschränkt. Es werden daher Modernisierungen aller Art im Rah-
men der 20jährigen Bindungsfrist ermöglicht, aber der gesetzliche Rahmen der Mo-
dernisierungsumlage wird von 8% auf 6 % begrenzt. 
 
Belegungsbindung 
Zukünftig kann dieser Förderbaustein je nach Lage und ortsüblicher Vergleichsmiete 
für die Zielgruppe beider Mietenstufen (Mietenstufe 1 – 6,80 € und Mietenstufe 2 – 
9,00- €) bereitgestellt werden. 
 
 
Die Förderprodukte und ihre Konditionen der Landeswohnraumförderung für das 
Programmjahr 2026 sollen bis 31.12.2030 gelten, um den Vorhabenträger:innen 
langfristige Planungssicherheit zu gewährleisten. Die entsprechenden 



 

 

Förderrichtlinien sollen nur im Falle von rechtlich verpflichtenden Änderungsbedarfen 
angepasst werden und gelten bis zum Ende der vereinbarten Belegbindungszeit-
räume. 
 

3 Finanzielle Bedarfe des Wohnraumförderprogramms 2026 

Für das Jahr 2026 ist ein Wohnraumförderprogramm aufzustellen, um die Bundes-
mittel, die dem Land Bremen nach den Verwaltungsvereinbarungen zur Verfügung 
stehen, zu sichern. 

3.1 Bundesmittel / Verwaltungsvereinbarung sozialer Wohnungsbau 2026/2027 
Die Verwaltungsvereinbarung (VV) Sozialer Wohnungsbau (SWB) 2026/2027 und die 
Verwaltungsvereinbarung (VV) Junges Wohnen (JW) zwischen dem Bund und den 
Ländern sind am 11.03.2026 in Kraft getreten. Damit werden die Rahmenbedingun-
gen auch für die jeweiligen Wohnraumförderprogramme ab 2026 abgesteckt.  
Um die Bundesmittel in Anspruch nehmen zu können, ist weiterhin die Komplemen-
tierung durch Landesmittel erforderlich. Der Anteil der Landesmittel muss dem Bar-
wert nach in Höhe von mindestens 30% bzw. 40% für den Teil der Mittel, der die 
Bundesmittel aus 2023 übersteigt, betragen. Wie in den vergangenen Jahren auch, 
werden auch Bundesmittel explizit für die Schaffung von Studierenden- und Auszubil-
dendenwohnheimen im Rahmen der VV Junges Wohnen zur Verfügung gestellt. 
Diese Mittel können auch in die reguläre soziale Wohnraumförderung übergeleitet 
werden, sofern kein Bedarf für ein separates Bund-/Landprogramm für junges Woh-
nen besteht. 
 
Für das Programmjahr 2026 kommen dem Land Bremen insgesamt rd. 38,15 Mio. € 
zu. Diese Bundesmittel werden in fünf Jahresraten (in Mio. €) bereitgestellt: 
 
Kalender-
jahr 

2026 2027 2028 2029 2030 Gesamt 

VV SWB 1,33 7,68 8,34 9,35 6,68 33,38 
VV JW 0,19 1,10 1,19 1,34 0,95 4,77 
Gesamt 1,52 8,78 9,53 10,69 7,63 38,15 

 
Um die dargestellten Bundesmittel, in Anspruch nehmen zu können, hat das Land 
mindestens eine Ko-Finanzierung dem Barwert nach in Höhe von rd. 12 Mio.€ (No-
minalvolumen = rd. 18 Mio. €) im Rahmen eines Bund-/Landesprogramms zu leisten. 
 

3.2 Darlegung von Bedarf und Finanzierung für das Programmjahr 2026 
 
Die Wohnraumförderprogramme werden bei der Bremer Aufbau-Bank GmbH im 
Rahmen eines Treuhandvermögens verwaltet, das sich aus den Bundesmitteln, in 
geringem Umfang aus landeseigenen Haushaltsmitteln, sowie aus Rückflüssen vo-
rangehender Programme speist.  
 
Wie bereits zum Wohnraumförderprogramm 2024 und 2025 dargestellt, ist das Treu-
handvermögen Wohnungsbau stark verpflichtet, so dass eine direkte Kofinanzierung 
aus Haushaltsmitteln erforderlich ist und sich dies absehbar auch fortsetzt.  
Mit Beschluss des Senats zum WRP 2025 vom 10. Juni 2025 wurde zur Finanzie-
rung in den Haushaltsjahren 2028 bis 2030 folgendes ausgeführt: „Die Finanzierung 



 

 

dieser zusätzlichen Mittel soll in den Haushaltsjahren 2028 bis 2030 aus Mehreinnah-
men im Zusammenhang mit dem „Sondervermögen Infrastruktur des Bundes“ erfol-
gen. Sofern eine direkte Finanzierung aus diesem Sondervermögen nicht möglich ist, 
ist ein „Mittelaustausch“ innerhalb des PPL 68 (durch Bundesmitteleinsatz freiwer-
dende Landesmittel) durch die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung vor-
zunehmen." 
Eine senatsseitige Entscheidung hierzu bzw. zur Aufteilung der LuKIFG-Mittel steht 
aktuell aus und wird gesondert noch erfolgen. 
 
 
 
 
Für den oben dargestellten Bedarf in 2026 (845 WE) ergeben sich eigentlich Ver-
pflichtungen in Höhe von 174,9 Mio. €. Der Bund stellt hierfür 38,15 Mio. € bereit, so 
dass über das Land noch 136,8 Mio. € zu leisten wären. Dies kann weder aus dem 
Treuhandvermögen noch unter den gegebenen haushalterischen Rahmenbedingun-
gen finanziert werden. Aus dem Treuhandvermögen ist ohne zusätzliche Bundes- 
oder Landeshaushaltsmittel über den aktuellen Stand der Planung hinaus ein Finan-
zierungsbeitrag von rd. 75 Mio. € möglich. Dieses Programm ist jedoch nicht ausrei-
chend, um die oben dargelegten Bedarfe zu decken.  
 
Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung (SBMS) schlägt für das Wohn-
raumförderprogramm 2026 Wohnraumförderungsverpflichtungen in einer Größenord-
nung von 140 Mio.€ vor.  
 
Hierfür sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 27 Mio. € erforderlich, die 
über 5 Jahre mit jährlich 5,4 Mio.€ ab 2026 bereitgestellt werden müssten, um 
eine Unterdeckung des Wohnraumförderungsvermögens zu vermeiden (Siehe Ab-
schnitt D). 
 
Das Programm beinhaltet in diesem Umfang weiterhin die etablierten Förderbau-
steine 

- Neubauförderung (Mietenstufe 1 – 6,80 € und Mietenstufe 2 – 9,00 €)  
- Modernisierungsförderung 
- Verlängerung/Ankauf von Belegungsbindungen, 

 
kann jedoch nicht die unter A 2 beschriebenen Bedarfe an Wohneinheiten vollständig 
decken. Eine Aufteilung des Fördervolumens auf die Förderprodukte gestaltet sich 
wie folgt: 
 

Förderinstrumente 
WE  
(Bedarf, 
vgl. A 2) 

WE  
(Förderung 
2026) 

Volumen 

Darlehen Neubau – Mietenstufe 1 
435 345 

94.875.000 € 

Zuschuss Neubau – Mietenstufe 1 9.487.500 € 

Darlehen Neubau – Mietenstufe 2 
70 70 

19.250.000 € 

Zuschuss Neubau – Mietenstufe 2 700.000 € 



 

 

 
Die Zinsverbilligung für den KfW-Ergänzungsbaustein entspricht einem Darlehensvo-
lumen von insgesamt 21,45 Mio. €. 
 
Die Wohnraumförderungsmittel werden auf die beiden Stadtgemeinden entspre-
chend der Einwohnerzahlen mit 80% für Bremen und 20 % für Bremerhaven aufge-
teilt. Sollte sich in der Umsetzung in den beiden Stadtgemeinden eine abweichende 
Bedarfslage abzeichnen, ist im beiderseitigen Einvernehmen ein andersartiger Ein-
satz möglich. 
 
Die Aufteilung der Kontingente auf die verschiedenen Förderprodukte basiert auf den 
zum jetzigen Zeitpunkt bekannten und dringendsten Bedarfen der Stadtgemeinden. 
In der Abwicklung des Programms ist eine bedarfsgerechte Verschiebung der Mittel 
zwischen den Förderprodukten grundsätzlich möglich. 
 
Für die Bemessung der Kofinanzierung und der Bundesmittel ist nicht das Zuschuss- 
und Darlehensvolumen, sondern der Subventionsbarwert des Programms relevant. 
Der Subventionswert dieses Programms ergibt sich aus der Summe von Zuschüssen 
und Zinsverbilligungen für die gewährten Darlehen. Für zinsverbilligte Darlehen sind 
zur Ermittlung des Barwerts der Förderung die jährlichen Zinsvorteile des Bauherrn 
gegenüber einem mit einem definierten Referenzzinssatz zu verzinsenden Darlehen 
zu berechnen. Dieser Zinssatz ist durch den Bund vorgegeben, und bewegt sich ab-
hängig von der voraussichtlichen Laufzeit der Darlehen zwischen 5,39 % p.a. und 
5,99 % p.a.  
Für 2026 wurde ein durchschnittlicher Abzinsungsfaktor von 3,21 % angenommen.  
Der Subventionswert stellt sich wie folgt dar: 
 

Darlehen Junges Wohnen 
45 45 

5.850.000 € 

Zuschuss Junges Wohnen 618.750 € 

Darlehen Modernisierung 
95 25 

2.250.000 € 

Zuschuss Modernisierung 687.500 € 

Zuschuss Ankauf/Verlängerung Bele-
gungsbindungen 

200 150 
3.000.000 € 

Zinsverbilligung (ZV)  
KfW - Ergänzungsbaustein 

 
 

3.283.598 € 

Gesamtprogramm 845 635 140.002.348 € 



 

 

Förderinstrumente 
Subventionswert 
nominal 

Subventionswert 
Barwert 

Zinsverbilligung Neubau –  
Mietenstufe 1 

97.523.348 € 71.974.643 € 

Zuschuss Neubau – Mietenstufe 1 9.487.500 € 8.828.716 € 

Zinsverbilligung Neubau – 
Mietenstufe 2 

22.077.909 € 14.753.101 € 

Zuschuss Neubau – Mietenstufe 2 700.000 € 651.394 € 

Zinsverbilligung Junges Wohnen 6.013.297 € 4.575.552 € 

Zuschuss Junges Wohnen 618.750 € 575.786 € 

Zinsverbilligung Modernisierung 1.852.823 € 1.528.275 € 

Zuschuss Modernisierung 687.500 € 639.762 € 

Zuschuss An-kauf/Verlängerung Bele-
gungsbindungen 3.000.000 € 2.861.494 € 

Zinsverbilligung (ZV) KfW für Neubau-
projekte ab 11. Jahr 3.283.598 € 1.787.891 € 

Gesamtprogramm  145.244.725 € 108.176.614 € 
 
 
Der Bund ermittelt den Barwert seiner Mittel mit einem festen Faktor, welcher einen 
Referenzwert von 35,5 Mio. € ergibt. Unter Berücksichtigung des oben dargestellten 
gesamten Subventionsbarwerts (108,2 Mio. €) ist abzulesen, dass die geforderte Ko-
finanzierung durch Landesmittel von 30 % bzw. 40 % des Bundesbarwerts übererfüllt 
wird. Somit können die Bundesmittel vollständig in Höhe von nominal 38,15 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Diese Mittel werden in fünf Jahresscheiben voraus-
sichtlich ab 2027 über den Haushalt in Anspruch genommen und zur zweckentspre-
chenden Verwendung dem Treuhandvermögen bei der BAB zugeführt. Aufgrund des 
hohen Förderbarwerts der Landesmittel wird die zusätzliche Inanspruchnahme von 
zurückgegebenen Bundesmitteln anderer Länder möglich sein.  
 

C Alternativen 
Alternativ wurden folgende Varianten eines Programms berechnet 
 
a. Mindestprogramm aus dem Treuhandvermögen: 

Aus dem Treuhandvermögen kann ohne zusätzliche Landesmittel ein unzu-
reichendes Programm von rd. 113 Mio. € ermöglicht werden. Diese Höhe garan-
tiert noch, dass die mit der VV SWB und VV JW avisierten Bundesmittel in voller 
Höhe abgerufen werden können.  
Der Nachteil dieser Programmhöhe ist jedoch, dass sie nicht ausreichend ist, um 
die oben dargelegten Bedarfe zu decken: Mit diesen Mitteln wird nur ein deutlich 



 

 

reduzierter Teil des kurzfristigen Bedarfes zur Absicherung der Sozialwohnungs-
quote gedeckt, unter Beibehaltung von Projekten für Junges Wohnen und einer 
Bereitstellung von Förderkontingenten für Bremerhaven. 

 
b. Auskömmliches Programm für alle oben dargelegten Bedarfe: 

Ein Programm, das alle Bedarfe auskömmlich bedient und auch Raum bietet für 
zusätzliche ggf. noch nicht bekannte bzw. in Vorplanungen befindlichen Projekte 
aufnehmen kann, würde einen Umfang von knapp 180 Mio. € erfordern. Diese 
Summe ist fachlich zwar zu befürworten, um umgehend möglichst viel Wohnraum 
zu schaffen, aber hinsichtlich der Lage des Haushalts des Landes Bremen nicht 
zu befürworten. 

 

D Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / 
      Klimacheck 
 
Finanzielle Auswirkungen  
 
Für den dargestellten Bedarf in 2026 – 2030 ergeben sich Verpflichtungen in Höhe von 
rd. 140 Mio. €. Der Bund stellt hierfür 38,15 Mio. € bereit, so dass über das Land noch 
rd. 102 Mio. € zu leisten sind. Diese sind anteilig aus Rückflüssen des Treuhandver-
mögens sowie weiteren Haushaltsmitteln in Höhe von 5,4 Mio. € p.a. bereitzustellen.  
 
in Mio. € 2026 2027 2028 2029 2030 Summe 

Mittelbedarf 

WRF 2026 28 28 28 28 28 140 

Mittelherkunft 

Bund  1,52 8,78 9,53 10,69 7,63 38,15 
THV 21,08 13,82 13,07 11,91 14,97 74,85 
Hst. 0687.68225-4 "Deutsch-
landticket" 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 27 

Gesamt  28 28 28 28 28 140 

Verpflichtungsermächtigung    5,4 5,4 5,4 5,4 21,6 
 
Wie in den Vorjahren wird ein erheblicher Anteil der Mittel aus den Rückflüssen im 
Treuhandvermögen gedeckt werden in Höhe von durchschnitttlich 15 Mio. € p.a.  
 
Die Finanzierung der zusätzlich erforderlichen Mittel soll in den Haushaltsjahren 2026 
bis 2030 aus Minderausgaben im Zusammenhang mit dem „Deutschlandticket" erfol-
gen. Die Finanzierung des Deutschlandticket wurde 2025 durch den Bund umgestellt, 
sodass der veranschlagte Mitteleinsatz in Höhe von 17,8 Mio. € Landesmitteln für 
2026ff zur Finanzierung nicht mehr vollständig benötigt wird (Gesamtanschlag abzgl. 
Bundesmittel). Die Umstellung auf das Postleitzahlensystem hat eine höhere Direk-
teinnahme bei der BSAG zur Folge, so dass der Ausgleichsbedarf für das Land Bre-
men insgesamt sinken wird. Daher werden die bisher in den beschlossenen Haushal-
ten 2026 und 2027 i.H.v 17,8 Mio. € sowie in der  Finanzplanung in 2028 rd. 18,6 Mio. 
€ und in 2029 rd. 19,5 Mio. € bei der Haushaltsstelle 0687.68225-4"Ausgaben zum 
Deutschlandticket gegenüber ÖPNV" fortgeschriebenen Mittel nicht vollständig 



 

 

abfließen. Eine exakte Prognose zur Auswirkung in den Folgejahren kann zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht erfolgen. Daher kann im Zeitraum 2026 bis 2030 eine jährliche Mittel-
bereitstellung i.H.v. 5,4 Mio. € p.a. für das WRP 2026 durch Landesmittel im Produkt-
plan 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung bzw. der Finanzplanung sichergestellt 
werden. 
 
Zur Finanzierung der zusätzlichen Bedarfe im Jahr 2026 bedarf es einer Nachbewilli-
gung i.H.v 5,4 Mio. € bei der Haushaltsstelle 0697.68311-9 „Zuschüsse zur sozialen 
Wohnraumförderung“ mit Deckung durch Einsparung bei der Haushaltsstelle 
0687.68225-4 "Ausgaben zum Deutschlandticket gegenüber dem ÖPNV". 
 
Mit dem Beschluss des Wohnraumförderungsprogramms 2026 ist zur haushaltsrecht-
lichen Absicherung der Finanzierung für die Jahre 2027-2030 die Erteilung einer zu-
sätzlichen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 21,6 Mio. € (5,4 Mio. € p.a.) bei der Haus-
haltsstelle 0697.68311-9 „Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung“ erforderlich. 
Zum Ausgleich dürfen die bei der Haushaltsstelle 0687.68225-4 „Ausgaben zum 
Deutschlandticket gegenüber dem ÖPNV“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 
i.H.v. 12 Mio. € und die bei der Haushaltsstelle 0687.73016-0 "A 281 (altAIP) veran-
schlagte Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 9,6 Mio. € nicht in Anspruch genommen 
werden.  
 
Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen mit Barmitteln soll ebenfalls durch 
Einsparungen bei der Haushaltsstelle 0687.68225-4 "Ausgaben zum Deutschlandti-
cket gegenüber dem ÖPNV" erfolgen. In 2027 erfolgt für die Umsetzung eine entspre-
chende Nachbewilligung. Für die Jahre ab 2028ff sollen die Mittel im Zuge der Haus-
haltsaufstellung 2028/29 von der Hst. 0687.68225-4 zu der Hst. 0697.68311-9 „Zu-
schüsse zur sozialen Wohnraumförderung“ innerhalb der beschlossenen Finanzpla-
nungsansätze 2028/2029 und deren Fortschreibung umgeschichtet werden.  
 
Die Finanzierung des Wohnraumförderungsprogramms 2026 und Abdeckung der Ver-
pflichtungsermächtigung wird damit vollständig innerhalb des beschlossenen Haus-
halts 2026/2027 und der Finanzplanung ab 2028 sowie deren Fortschreibung im PPL 
68 sichergestellt.  
 
Für die Durchleitung und Zinsverbilligung des optionalen KfW-Förderbausteins benö-
tigt die BAB aus Risikogesichtspunkten analog zu früheren Wohnraumförderungspro-
grammen als Sicherheit eine Freihalteerklärung der Freien Hansestadt Bremen, ver-
treten durch den Senator für Finanzen, über das bei 3.2 genannte Darlehensvolumen 
(Zinsverbilligung KfW) in Höhe von insgesamt 21,45 Mio. €. 
 
Die dargestellte Finanzierung deckt die vordringlichsten Bedarfe an Förderkontingen-
ten des Programmjahres 2026 ab. 
 
Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
Die Vorlage zur Landeswohnraumförderung hat keine personalwirtschaftlichen Aus-
wirkungen. Die aus ihr geförderten Vorhaben werden mit vorhandenem Personal bei 
der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung sowie bei der Bremer Aufbau-
Bank abgewickelt. 
  



 

 

Genderprüfung 
Die Förderung des bezahlbaren Wohnungsbaus erfolgt geschlechtsneutral. Die Woh-
nungen werden grundsätzlich gleichermaßen an Männer und Frauen vergeben. In 
der täglichen Praxis bei der Vermietung ist es allerdings so, dass Frauen tendenziell 
eher eine geförderte Wohnung erhalten, denn Frauen sind vor dem Hintergrund  

- der demografischen Entwicklung,  
- des überproportional großen weiblichen Bevölkerungsanteils in der älteren 

Generation,  
- des hohen Anteils an Frauen unter den Alleinerziehenden sowie  
- der häufig unterbrochenen Erwerbsbiografien  

häufiger als Männer dem Risiko von Altersarmut oder der Notwendigkeit von Trans-
ferleistungen ausgesetzt. Der geförderte Wohnungsbau ist daher besonders geeig-
net, den Gleichstellungszielen des Landes Bremen zur Umsetzung zu verhelfen.  
 
Klimacheck 
Die Landeswohnraumförderung für bezahlbares Wohnen hat als solche keine direk-
ten Auswirkungen auf das Klima. Grundsätzlich ist das Bauen mit dem Ausstoß von 
CO2 behaftet, hierfür werden deshalb die Konditionen des aktuellen Gebäudeener-
giegesetzes festgeschrieben, um einer Verschlechterung der gesetzlichen Verpflich-
tung im Förderprogramm zu verhindern.  

E Beteiligung/ Abstimmung 
Die Abstimmung der Vorlage mit 
- der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration,  
- der Senatskanzlei- der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, 
- der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, 
 
und hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen mit dem Senator für Finanzen 
ist erfolgt.  
 
Die Abstimmung mit  
 
-dem Magistrat der Stadt Bremerhaven,  
ist eingeleitet. 
 

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Es bestehen keine Bedenken, diese Senatsvorlage nach Beschlussfassung über das 
zentrale elektronische Informationsregister zu veröffentlichen. In diesem Zusammen-
hang wird auf das Informationsfreiheitsgesetz sowie auf die Verordnung über die Ver-
öffentlichungspflichten nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz verwiesen.  

G Beschluss 
1. Der Senat nimmt den Inhalt der Vorlage zur Kenntnis und beschließt die Landes-
wohnraumförderung 2026 und die Förderrichtlinien mit den aufgeführten aktualisier-
ten Konditionen bis zum 31.12.2030. 
2. Der Senat beschließt für das Jahr 2026 ein Wohnraumförderprogramm in Höhe 
von 140 Mio. €.  



 

 

3. Der Senat beschließt die Verwendung von Landesmitteln aus dem Deutschlandti-
cket in den Jahren 2026 bis 2030 i.H.v. 5,4 Mio. € und stimmt dem Eingehen einer 
Verpflichtung in Höhe von 21,6 Mio. € bei der Haushaltsstelle 0697.68311-9 „Zu-
schüsse zur Sozialen Wohnraumförderung" mit Abdeckung durch Barmittel aus Min-
derausgaben beim Deutschlandticket in den Jahren 2027 bis 2030 zu.  

 
4. Der Senat bittet den Senator für Finanzen, eine Freihalteerklärung zur Sicherung 
des zusätzlichen Förderbausteins (Zinsverbilligung KfW) auszustellen. Die Höhe des 
abzusichernden Darlehensvolumens i.H.v. 21,45 Mio. € ist nicht zu überschreiten. 
Der Senator für Finanzen wird gebeten, den Haushalts- und Finanzausschuss nach 
Übernahme zu informieren. 
 
5. Der Senat bittet die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, die Depu-
tation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung zu befassen. 
 
6. Der Senat bittet die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, über den 
Senator für Finanzen die erforderlichen Beschlüsse im Haushalts- und Finanzaus-
schuss einzuholen. 

 
7. Der Senat bittet die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, die Förder-
richtlinien bis spätestens vier Wochen nach Beschlussfassung im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss zu veröffentlichen. 



 

 

Richtlinie zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Förderung des 
Neubaus von Mietwohnraum in der 

Freien Hansestadt Bremen - Mietwohnraumförderung – ab dem Jahr 2026  

Vom XX.X.2026 

1. Zweck und Gegenstand der Förderung, Rechtsgrundlage 

1.1. Förderungszweck und Gegenstand 

Zweck der Förderung ist die Neuschaffung (Neubau oder Ersterwerb) von 
Mietwohnraum in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für Bevöl-
kerungsgruppen, die ihren Wohnbedarf aufgrund ihres Einkommens nicht 
ausreichend decken können. 

Auch der Umbau von Nichtwohngebäuden, z. B. Büros, in Wohngebäude 
kann nach dieser Richtlinie gefördert werden, wenn bei diesen Vorhaben 
Neubaukosten erreicht werden. 

Die Förderung soll zur Erhaltung bzw. Schaffung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen in den Stadtquartieren beitragen. Insbesondere soll eine Mi-
schung von Wohnraum für Haushalte mit geringen, mittleren und höheren 
Einkommen in den Gebieten erreicht werden. Hierzu trägt die Zusatzförde-
rung für höhere Grundstückskosten bei, um die Neuschaffung von Wohn-
raum auch in teureren Lagen wirtschaftlich zu fördern. 

Mietwohnraum wird nur gefördert, wenn er in Gebäuden mit mehr als zwei 
geförderten Mietwohnungen oder in mehr als zwei geförderten Mietreihen-
häusern neu geschaffen wird. 

1.2. Rechtsgrundlage 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erlässt diese Richtlinie 
zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Förderung des Neubaus von 
Mietwohnraum in der Freien Hansestadt Bremen aufgrund des Wohnraum-
förderungsgesetzes - WoFG - vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), 
das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes vom 16. April 2026 
(BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
unter Beachtung 

- der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der 
§§ 23 und 44 der Bremischen Landeshaushaltsordnung (BremLHO) vom 
25. Mai 1971 (Brem.GBl. 1971, S. 143), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 28. April 2026 (Brem.GBl. S. 358), und der dazu erlas-
senen Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung, 

- des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 16. Dezember 2025 
über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von 
Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Er-



 

 

bringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse betraut sind, und zur Aufhebung des Beschlusses 2012/21 EU 
(DAWI-Freistellungsbeschluss). 

1.3. Rechtsanspruch/Kumulierung 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Förderungsmitteln besteht auch bei 
Vorliegen aller Förderungsvoraussetzungen nicht, und zwar auch dann nicht, 
wenn die Förderungsstelle einen Bescheid über die grundsätzliche 
Einbeziehung erteilt hat oder einem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt 
wurde (Nummer 10.2. und 10.6.). Vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Die Förderung des Baus von Mietwohnraum nach dieser Richtlinie schließt 
die gleichzeitige Förderung mit anderen (auch bremischen) Mitteln im Sinne 
des WoFG nicht aus. Die Inanspruchnahme von KfW-Fördermitteln für 
energetisches Bauen und Sanieren wird befürwortet. 

Es findet durch die Förderstelle eine Prüfung der Einhaltung von EU-
Beihilferechts-Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung statt. 

2. Förderungsstelle 

Förderungsstelle für die Freie Hansestadt Bremen ist die Bremer Aufbau-
Bank GmbH, Domshof 14/15, 28195 Bremen. Die Anschrift der Außenstelle 
Bremerhaven lautet: Uhlandstraße 25, 27576 Bremerhaven. 

3. Förderungsnehmer:in 

Förderungsnehmer:innen können grundsätzlich sowohl natürliche als auch 
juristische Personen sein, die auf Grundlage dieser Richtlinie Projekte im 
Rahmen des geförderten Wohnungsbaus im Land Bremen umsetzen. Es gibt 
keine Einschränkungen hinsichtlich der Rechtsform. 

4. Förderungsvoraussetzungen 

4.1. Anforderungen an die Förderungsnehmer:innen 

Die Förderungsnehmer:innen müssen geeignet, zuverlässig und leistungsfä-
hig sein.  

Zur Finanzierung der Gesamtkosten soll eine Eigenleistung in Höhe von min-
destens 15 % dieser Kosten erbracht werden.  

Mindestens 2/3 dieser Eigenleistung (= 10% der Gesamtkosten) muss durch 
echtes Eigenkapital erbracht werden. Zum echten Eigenkapital zählen u.a. 
eigene Barmittel oder das nicht durch Fremdmittel finanzierte, grundbuchlas-
tenfreie Baugrundstück, auf dem der geförderte Neubau entstehen soll.  
Nicht zum echten Eigenkapital zählen hingegen alle öffentlichen Fördermittel 
und Zuschüsse, wie etwa im Rahmen von KfW-Förderungen bewilligte Til-
gungszuschüsse oder nach dieser Richtlinie bewilligte Kostenzuschüsse. 



 

 

Diese können lediglich als Eigenleistung außerhalb der 10% echtem Eigen-
kapital berücksichtigt werden. 

Die Förderungsnehmer:innen haben sich zu verpflichten, ihren Beschäftigten 
mindestens den Mindestlohn zu zahlen, der ihnen nach jeweils geltender Ge-
setzeslage zusteht; sollten jeweils Bundes- und bremische Landesgesetze – 
ggf. auch parallel – Regelungen vorsehen, verpflichten sich die Förderungs-
nehmer:innen, mindestens den Mindestlohn nach der für die Beschäftigten 
jeweils günstigsten Regelung zu zahlen. 

4.2. Anforderungen an die Maßnahme 

Gefördert werden nur Maßnahmen, die im Land Bremen durchgeführt wer-
den. 

Fördermittel können grundsätzlich nur für Maßnahmen bewilligt werden, die 
zum Zeitpunkt der Bewilligung noch nicht begonnen wurden. Genaueres zum 
Baubeginn und Ausnahmen hiervon regelt diese Richtlinie. 

5. Förderung 

5.1. Art und Höhe der Förderung 

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in Form eines öffentlich-rechtli-
chen Förderungsvertrages durch einen pauschalen Zuschuss sowie ein zins-
loses, pauschales Darlehen (=Festbetragsfinanzierung), um kostengünstiges 
Bauen zu fördern. 

Die Höhe des Kostenzuschusses richtet sich nach der Mietenstufe und wird 
für 1-Zimmer-Apartments halbiert.  

Die Höhe des Darlehens richtet sich nach dem Wohnungstyp. Die maximal 
zulässigen Wohnflächen sind unter 7.4 dieser Richtlinie geregelt. 

Die Darlehen und Zuschüsse gemäß dieser Richtlinie betragen: 

 

Wohnungstyp 

 
Höhe Darlehen 
Mietenstufe 1  

(6,80 € pro qm)  
und Mietenstufe 2 

(9,00 € pro qm) 
 

Kostenzuschuss 
Mietenstufe 1  

(6,80 € pro qm) 

Kostenzuschuss 
Mietenstufe 2  

(9,00 € pro qm) 

1 - 2 Personen 220.000 € 27.500 € 10.000 € 

Alleinerziehende / 
3 Personen 

275.000 € 27.500 € 10.000 € 

Familienwohnungen 
(ab 4 Personen) 

330.000 € 27.500 € 10.000 € 

1-Zimmer 
-Apartments 

130.000 € 13.750 € 5.000 € 



 

 

 

Zusätzliche Förderung bei erhöhten Grundstückskosten 

Um die Neuschaffung von Wohnraum auch in teureren Lagen wirtschaftlich 
zu fördern, wird das Förderdarlehen erhöht, wenn der Grundstückskostenan-
teil (Kostengruppen 100 + 200) einen Betrag von 500 € pro qm Nutzfläche 
überschreitet. 

Das zusätzliche Darlehen beträgt 100 € pro qm geförderter Wohnfläche für 
jede vollen 100 €, die der Grundstückskostenanteil einen Betrag von 500 € 
pro qm Nutzfläche überschreitet. 

Diese zusätzliche Förderung ist auf 1.000 € pro qm Wohnfläche begrenzt. 

Somit ergibt sich eine zusätzliche Förderung bei erhöhten Grundstückskos-
ten von: 

Grundstückskostenanteil  
(Kostengruppen 100 + 200)  

pro qm Nutzfläche 

Zusätzliches Darlehen pro qm  
geförderter Wohnfläche 

 

1 – 599 € 
 

0 € 
 

600 – 699 € 
 

100 € 
 

700 – 799 € 
 

200 € 
 

800 – 899 € 
 

300 € 
 

900 – 999 € 
 

400 € 
 

1000 – 1099 € 
 

500 € 
 

1100 – 1199 € 
 

600 € 
 

1200 – 1299 € 
 

700 € 
 

1300 – 1399 € 
 

800 € 
 

1400 – 1499 € 
 

900 € 
 

ab 1500 € (maximale Förderung) 
 

1.000 € 
 

Junges Wohnen 

Die Förderung im Förderbaustein „Junges Wohnen“ orientiert sich an den 
Konditionen zur Förderung von 1-Zimmer-Apartments. 

Die Konditionen für den Förderbaustein „Junges Wohnen“ betragen dem-
nach: 



 

 

Förderbaustein 
„Junges Wohnen“ 

 
Höhe Darlehen 

 
Höhe Kostenzuschuss 

 
11,00 € pro qm 

 

130.000 € 
pro Wohneinheit 

13.750 € 
pro Wohneinheit 

 

Förderung besonders zukunftsfähiger Projekte 

Mit dem Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG) definiert das Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen Standard für 
die Nachhaltigkeit von Wohngebäuden. 
 
Gebäude, die mit dem QNG-Siegel ausgezeichnet werden, sollen komforta-
bel, gesundheitsgerecht, funktional und technisch ausgereift sein und gleich-
zeitig kostengünstig gebaut und betrieben werden. 

 
Sie können daher in Bezug auf die Energieeffizienz, den Wohnkomfort und 
die langfristigen Wohnkosten als besonders zukunftsfähig angesehen wer-
den. 
 
Für Gebäude, die mit dem QNG-Siegel (QNG-PLUS oder QNG-PREMIUM) 
ausgezeichnet sind, wird ein Förderzuschuss in Höhe der Zertifizierungskos-
ten bis maximal 15.000 Euro pro Objekt gezahlt. Darüberhinausgehende 
Kosten können im Ausnahmefall mit Zustimmung der Senatorin für Bau, Mo-
bilität und Stadtentwicklung bezuschusst werden. 
 
Da das QNG-Siegel außerdem Zugang zu besonders attraktiven Förderkon-
ditionen der KfW gewährt, wird der nachhaltige Wohnungsbau so besonders 
gefördert. 
 
Optionale Zinsverbilligung von KfW-Darlehen 

Für Projekte, für deren gesamte Wohneinheiten die Mietenstufe 1 oder der 
Förderbaustein „Junges Wohnen“ dieser Richtlinie gelten soll, kann ein KfW-
Darlehen über die Bremer Aufbau-Bank beantragt werden.  
Bei der Inanspruchnahme eines solchen Durchleitungskredits über die Bre-
mer Aufbau-Bank, wird nach Ablauf der Zinsbindungsfrist des KfW-Darlehens 
eine Zinsverbilligung in der Höhe der Differenz zwischen bisherigem Zinssatz 
und dem Zinssatz nach der Prolongation gewährt. Die maximale Höhe der 
Zinsverbilligung beträgt 2 % p.a.. Ein Rechtsanspruch auf diese Zusatzförde-
rung besteht auch bei Gewährung von Fördermitteln nach dieser Richtlinie 
nicht. 

5.2. Konditionen der Förderung 

Die Inanspruchnahme sowohl des Kostenzuschusses als auch des För-
derdarlehens ist verpflichtend, sofern die Sozialwohnungsquote für ein Bau-
vorhaben gilt.  
 
Beihilferecht und Überkompensation 



 

 

 
Die Höhe der Förderung ist bei Bewilligung so zu bemessen, dass durch sie 
keine unzulässige staatliche Beihilfe gemäß Art. 107 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, in der Fassung aufgrund des am 
1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon (Konsolidierte Fassung 
bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47), zuletzt geän-
dert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien 
und die Anpassungen des Vertrags über die Europäische Union, des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. EU L 112/21 vom 
24.4.2012) m.W.v. 1.7.2013, gewährt wird.  
Die Förderungsstelle nimmt dazu eine Investitionsrechnung nach dem Modell 
des vollständigen Finanzplans vor. Die Förderentscheidung ist durch die An-
wendung des DAWI-Freistellungsbeschlusses derart auszugestalten, dass 
eine EU-beihilferechtlich relevante Überkompensation ausgeschlossen ist. 
 
Bei einer Überkompensation wird vorrangig das Förderdarlehen entspre-
chend gekürzt. Der Darlehensbetrag wird dabei auf volle 50 € pro Wohnung 
gerundet. Alternativ kann von der Förderungsstelle der Zuschuss gekürzt und 
zurückgefordert werden. Der Zuschuss wird dabei auf volle 50 € pro Woh-
nung gerundet. 
 
Kostenzuschuss und Förderdarlehen dürfen maximal 90% der Gesamtkosten 
ergeben. Bei Überschreitung erfolgt eine Kürzung des Förderdarlehens bis 
Kostenzuschuss und Förderdarlehen 90% der Gesamtkosten betragen. 
 
Nach Durchführung der Baumaßnahme ist ein Kostennachweis durch Vor-
lage der Schlussrechnung zu erbringen. Weist die Schlussrechnung im Ver-
gleich zur Kostenschätzung höhere Kosten aus, erfolgt keine nachträgliche 
Anpassung des Förderdarlehens. Sollten die Kosten um mehr als 10 % nied-
riger ausfallen, erfolgt eine Neuberechnung des Förderdarlehens. 
 
Verzinsung und Tilgung des Förderdarlehens 

Die Förderdarlehen werden vom Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehens-
vertrages (Nummer 10.5.) für 30 Jahre zinsfrei gewährt. Ab dem 31. Jahr ist 
das Darlehen mit dem dann marktüblichen Zinssatz zu verzinsen. 

Nach Ablauf eines tilgungsfreien Jahres ist im Falle eines Annuitätendarle-
hens das Darlehen zunächst mit mindestens 1 % p.a. und ab dem 11. Jahr 
mit 2 % p.a. und ab dem 21. Jahr mit mind. 4 % p.a. zuzüglich ersparter Zin-
sen ab dem 31. Jahr zu tilgen. Im Falle einer Ratentilgung wird eine gleich-
bleibende Tilgung abhängig von der Gesamtlaufzeit des Darlehens verein-
bart, die 30 Jahre nicht überschreiten soll. Die Mindesttilgung beträgt in die-
sem Fall 1 %. Individuelle Tilgungsvereinbarungen zur Verkürzung der Lauf-
zeit sind – auch unter Berücksichtigung eines Tilgungsfreijahres – möglich, 
sofern die Mindesttilgung eingehalten wird. 

Sollte das Darlehen zum vorgesehenen Tilgungsbeginn noch nicht voll aus-
gezahlt sein, wird der Tilgungsbeginn auf den nächsten Monatsersten nach 
Vollauszahlung verlegt.  



 

 

Die Leistungsraten sind monatlich nachträglich jeweils zum Monatsletzten zu 
erbringen. 

Ab dem 13. Monat nach dem Zusagedatum des Darlehens wird auf die noch 
nicht ausgezahlte Darlehensvaluta eine Bereitstellungsprovision von bis zu 
1,8 % p. a. berechnet. Sollte sich das Marktniveau für Bereitstellungszinsen 
ändern, sind diese ggf. anzupassen. 

Verwaltungskostenbeitrag 

Es wird ein Verwaltungskostenbeitrag für die Förderdarlehen in Höhe von 
einmalig 1 % auf das Vertragskapital und laufend 0,5 % p.a. auf das Restka-
pital erhoben. 

6. Berechtigter Personenkreis 

6.1. Einkommensgrenzen 

Die Wohnungen der Mietenstufe 1 sind ab Bezugsfertigkeit an 
Wohnungssuchende zu vermieten, deren Gesamteinkommen die 
Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 WoFG in Verbindung mit § 2 der 
Einkommensgrenzenverordnung vom 18. Mai 2009 (Brem. GBl. S. 189) in 
der jeweils geltenden Fassung um nicht mehr als 70 % überschreitet. 

Die Wohnungen der Mietenstufe 2 sind ab Bezugsfertigkeit an Wohnungssu-
chende zu vermieten, deren Gesamteinkommen die o.g. Einkommensgren-
zen um nicht mehr als 110 % überschreitet. 

Diejenigen Wohnungen, die mit dem Förderbaustein „Junges Wohnen“ geför-
dert werden, sind Personen vorbehalten, die an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Hochschule am jeweiligen Hochschulstandort immatrikuliert 
sind (Studierende) oder einen gültigen Ausbildungsvertrag (Auszubildende) 
vorlegen. Das Haushaltseinkommen darf die Einkommensgrenzen des § 9 
WoFG um maximal 70 % überschreiten. 

Die Einzelheiten über die Ermittlung des maßgeblichen Jahreseinkommens 
gemäß den §§ 20 bis 24 WoFG ergeben sich aus dem Einkommensprü-
fungserlass des Senators für Bau und Umwelt (jetzt: Die Senatorin für Bau, 
Mobilität und Stadtentwicklung) vom 20. August 2002 in der jeweils gelten-
den Fassung, der bei der Wohnungsbehörde (siehe Nummer 6.3.) eingese-
hen werden kann. 

6.2. Bevorzugte Zielgruppen 

Die Wohnungen sollen vorrangig an Wohnungssuchende vergeben werden, 
die die Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 WoFG einhalten. 

Die Förderung soll insbesondere der Wohnraumversorgung folgender Ziel-
gruppen dienen: 

a) Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen,  

b) Ältere und Menschen mit Behinderung, 



 

 

c) Familien, 

d) junge Menschen, Studierende, Auszubildende und Berufseinsteiger:in-
nen, 

e) Flüchtlinge und Migrant:innen, 

f) gemeinschaftliche Wohnformen, 

g) Menschen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind.  

In die Förderung für die Mietenstufe 2 sollen vorrangig Wohneinheiten einbe-
zogen werden, die für folgende Zielgruppen geeignet sind:  

a) Ein-Personen-Haushalte, 

b) Familienhaushalte ab vier Personen im mittleren Einkommensbereich so-
wie  

c) Haushalte, die sich innerhalb ihres Wohnungssegmentes (nach Größe) 
am Markt nicht ausreichend mit erschwinglichem Wohnraum versorgen 
können, aber aufgrund ihres Einkommens keinen Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein haben bzw. sich mit ihrem Einkommen inner-
halb der oberen Fallgruppe der Anspruchsberechtigten befinden würden. 

Im Rahmen der Förderung kann verlangt werden, dass ein vorab festgelegter 
Anteil der geförderten Wohnungen zur Wohnraumversorgung von bestimm-
ten Personenkreisen zweckbestimmt wird. 

6.3. Wohnberechtigungsnachweis 

Die Wohnungssuchenden müssen ihre Wohnberechtigung im Sinne der 
Nummern 6.1. und 6.2. gegenüber der vermietenden Person oder Gesell-
schaft bei Abschluss des Mietvertrages durch Aushändigung einer Bescheini-
gung gemäß § 27 Absätze 1 - 5 WoFG nachweisen (Wohnberechtigungs-
schein). Der Wohnberechtigungsschein muss zum Zeitpunkt des Bezuges 
der Wohnung gültig sein. 

Wohnberechtigungsscheine werden von der zuständigen Wohnungsbehörde 
ausgestellt. Das ist in Bremen: 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, Referat Wohnungswe-
sen, Contrescarpe 73, 28195 Bremen. 

In Bremerhaven: 

Magistrat, Sozialamt, Stadthaus 1, Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42, 27576 
Bremerhaven. 

Zweizimmerapartments, die mit dem Förderbaustein „Junges Wohnen“ geför-
dert werden und in diesem Sinne zwei Wohnheimplätze abbilden, werden bei 
der Erteilung und Überprüfung der Wohnberechtigung nicht als Wohnge-



 

 

meinschaft behandelt. Für jeden Wohnheimplatz ist dementsprechend ein ei-
gener Wohnberechtigungsschein vorzulegen, ebenfalls muss nach Auszug 
einer/s Mieter:in der/die verbleibende Mieter:in keinen neuen Wohnberechti-
gungsschein nachweisen. 

Für diejenigen Wohnungen, die mit dem Förderbaustein „Junges Wohnen“ 
gefördert werden, kann auf die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheines 
verzichtet werden, wenn im Rahmen des Vermietungsprozesses durch Vor-
lage sonstiger Unterlagen sichergestellt ist, dass die Mietinteressenten zum 
unter 5.1 genannten Personenkreis gehören und die Einkommensgrenzen 
eingehalten werden. Diese Ausnahmeregelung vom Verfahren steht nur für 
Förderungsnehmer:innen offen, die die Rechtsform einer Anstalt des öffentli-
chen Rechtes innehaben. 

7. Anforderungen an den geförderten Wohnraum 

7.1. Allgemeines 

Die Neuschaffung von Wohnraum wird nur gefördert, wenn dieser den Vor-
schriften des Baugesetzbuches und der Bremischen Landesbauordnung 
(BremLBO) vom 18. Oktober 2022 (Brem.GBl. S.603), zuletzt Berichtigung 
Brem.GBl. 2024, 381, in der jeweils geltenden Fassung entspricht und die Er-
schließung gesichert ist. 

Die geplanten Baumaßnahmen sollen im Einklang mit den kommunalen 
Stadt- und Quartiersentwicklungszielen der Stadtgemeinden Bremen und 
Bremerhaven stehen. In diesem Rahmen kommt modellhaften Vorhaben 
bzw. Pilotprojekten besondere Bedeutung zu. Bauvorhaben in Gebieten mit 
besonderem Handlungsbedarf oder Nachverdichtungsprojekte werden bevor-
zugt. 

Nicht gefördert wird Wohnraum, 

a) der zur dauernden Unterbringung ungeeignet ist, 

b) der wegen seiner Lage oder Grundrissgestaltung keinen ausreichenden 
Wohnwert hat, 

c) der nicht den energetischen Anforderungen unter Nummer 7.2. genügt,  

d) mit dessen Bau schon vor der grundsätzlichen Einbeziehung in die 
Wohnraumförderung begonnen wurde, ohne dass die Senatorin für Bau, 
Mobilität und Stadtentwicklung einen vorzeitigen Vorhabenbeginn geneh-
migt hat, 

e) in Vorhaben, deren Baukosten ohne Grundstück (Kostengruppen 300 bis 
800) über 5.000 € pro qm Wohnfläche betragen. Über Ausnahmen in be-
gründeten Einzelfällen, wie etwa bei besonders anspruchsvollem Bau-
grund, Altlasten etc. entscheidet die Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung. 

7.2. Technische Anforderungen und Energieeffizienz 



 

 

Bei der Neuschaffung von Wohnraum gelten grundsätzlich die bundesge-
setzlichen und bremischen Regelungen zur Beschaffenheit und Energieeffizi-
enz der zu errichtenden Wohneinheiten. 

Die Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dieser Richtlinie setzt weiter-
hin voraus, dass mindestens die Anforderungen des Gebäudeenergiegeset-
zes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), in der Fassung vom 9. Januar 
2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4) erfüllt werden. 

7.3. Wohnungsstandard 

Die Wohnungen sollen hinsichtlich Größe und Grundrissgestaltung so errich-
tet werden, dass sie den Wohnungsbedarf des unter Nummer 6 genannten 
Personenkreises erfüllen. Sie sollen ebenfalls den heute üblichen Ausstat-
tungsstandard von Neubauwohnungen aufweisen. Es ist jedoch auf kosten-
sparende Planung und Ausführung zu achten. 

Alle Wohnungen sollen gemäß § 50 BremLBO barrierefrei sein. 

7.4. Wohnungsgrößen 

Für die Berechnung der Wohnfläche ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV) 
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung 
maßgebend. 

Die Wohnungen sollen grundsätzlich folgende Wohnungsgrößen nicht über-
schreiten (zulässige Wohnfläche in qm): 

Anzahl der Personen/ 
Haushaltstyp Zimmer Geschosswoh-

nungsbau Reihenhäuser 

1 Person/1-Zimmer-Apartment 1 25 bis 30 qm --- 

1 Person 2 50 qm --- 

2 Personen 2 60 qm --- 

2 Personen (alleinerziehend mit 
1 Kind) 3 70 qm --- 

3 Personen 3 75 qm 110 qm 

4 Personen 4 85 qm 125 qm 

5 Personen 5 95 qm 140 qm 

je weitere Person 1 10 qm 10 qm 

Dabei soll für jede Person eines Haushaltes ein Raum ausreichender Größe 
vorhanden sein. 



 

 

1-Zimmer-Apartments sollen die Möglichkeit bieten, einen eigenständigen 
Haushalt zu führen. Voraussetzung dafür ist, dass eine angemessene Möb-
lierung möglich ist sowie eine Küche (z.B. Pantry) mit Kochgelegenheit, Kühl-
schrank und Spüle eingebaut werden kann.  

Für Apartments, die über den Förderbaustein „Junges Wohnen“ gefördert 
werden, ist die Bemessung der Flächen so vorzunehmen, dass ein angemes-
sener Raum zum Lernen, Wohnen und Schlafen besteht. In jedem Apartment 
soll technisch ein Internetzugang gewährleistet werden. 

Eine Überschreitung der Flächengrenzen ist zulässig, soweit zur Berücksich-
tigung besonderer persönlicher Bedürfnisse der künftigen Mieter:innen im 
Einzelfall (z.B. Menschen mit Beeinträchtigungen) zusätzliche Wohnfläche 
erforderlich ist. 

Ein Einbettkinderzimmer soll nicht kleiner sein als 10 qm. Eine Vier-Perso-
nen-Wohnung ist mit zwei getrennten Kinderzimmern zu planen. Bei Woh-
nungen ab 5 Personen sind Zweibettzimmer mit einer Größe ab 14 qm zuläs-
sig. 

7.5. Gebäudeplanung 

Die Planung von Gebäuden soll eine wirtschaftliche Baudurchführung ermög-
lichen, die sich aber nicht nachteilig auf den Wohnwert auswirken darf. Dabei 
sind wirtschaftliche Hausformen und Grundrisse zu wählen.  

Wenn Gebäude im Rahmen von seriellem, modularem und systemischem 
Wohnungsbau geplant werden, kann von den Vorgaben dieser Richtlinie ab-
gewichen werden. Dies gilt insbesondere für Vorgaben zu Energieeffizienz 
und Barrierefreiheit. Über die Genehmigung der Ausnahme entscheidet die 
Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung. 

7.6. Aufenthaltsräume und andere Räume 

Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche 
und unmittelbar ins Freie führende Fenster haben, die eine ausreichende Be-
lichtung und Belüftung ermöglichen. Wohn- und Kinderzimmer ausschließlich 
mit einer Befensterung nach Norden sind grundsätzlich unzulässig.  

In den Entwürfen sind die Grundflächen der einzelnen Räume sowie die Dar-
stellung der für die Erfüllung der Barrierefreiheit maßgeblichen Angaben, die 
sanitäre Ausstattung, die Möblierung und die Bewegungsflächen nach DIN 
18040-2 einzutragen.  

Zu jeder Wohnung ist der Platz für Waschmöglichkeiten nachzuweisen. 

Jede Wohnung muss ein Bad mit Dusche (oder Badewanne), eine Toilette 
und ein Waschbecken haben. Bei Vier-Personen-Wohnungen und größer ist 
neben dem Bad ein zweites räumlich getrenntes Gäste-WC mit Waschbe-
cken einzuplanen. 

Die Außengestaltung des Grundstückes soll barrierefrei erfolgen.  



 

 

Ausnahmen bei der Berücksichtigung von vorstehenden Räumen und Flä-
chen sind nur möglich, wenn besondere Grundrissformen eine Abweichung 
rechtfertigen und andere Lösungen planerisch nicht möglich sind. 

8. Zweckbestimmung des geförderten Wohnraumes 

8.1. Dauer der Zweckbestimmung 

Der Zweckbestimmungszeitraum beträgt 30 Jahre. Die Zweckbestimmung 
beginnt mit der Bezugsfertigkeit aller Wohnungen eines Mietobjektes. Die 
Zweckbestimmungsdauer verkürzt sich auch dann nicht, wenn die Förde-
rungsnehmer:innen das Förderdarlehen außerplanmäßig freiwillig oder auf-
grund einer von ihnen zu vertretenden Kündigung vollständig zurückzahlen. 

Die Bezugsfertigkeit im Sinne von § 13 Absatz 4 des Bremischen Wohnungs-
bindungsgesetzes (BremWoBindG) vom 18. November 2008 (Brem.GBl. 
S. 391), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 2. Sep-
tember 2025 (Brem.GBl. S. 674), in der jeweils geltenden Fassung ist von 
den Förderungsnehmer:innen nachzuweisen. 

Soweit das Mietobjekt ebenfalls im Rahmen des Genossenschaftsförderpro-
gramms (nur Mietenstufe 1) gefördert wird, beträgt der Zweckbindungszeit-
raum 40 Jahre. Soweit Bindungsverlängerungen im Rahmen der Genossen-
schaftsförderung in Anspruch genommen werden, beträgt der Zweckbestim-
mungszeitraum 60 Jahre. 

8.2. Inhalt der Zweckbestimmung 

Die Zweckbestimmung beinhaltet im Wesentlichen die Belegungs- und Miet-
bindungen der geförderten Mietwohnungen. 

Während der Zweckbestimmung ist die Aufhebung der Eigenschaft als Miet-
wohnung durch das Geltendmachen von Eigenbedarf und die Umwandlung 
von Mietwohnungen in Wohnungseigentum und deren Einzelverkauf – mit 
Ausnahme des Verkaufes der Mietwohnungen an wohnende Mieter:innen 
zum Zwecke der Selbstnutzung – in der Regel ausgeschlossen. 

Die Förderungsnehmer:innen haben sich im Förderungsvertrag zu verpflich-
ten, eine beabsichtigte Umwandlung der Mietwohnungen der Förderungs-
stelle unaufgefordert unverzüglich in Textform aufzugeben und sie nicht ohne 
Zustimmung der Förderungsstelle vorzunehmen. 

8.3. Belegungsbindung 

Die Förderungsnehmer:innen dürfen eine Wohnung Wohnungssuchenden 
nur zum Gebrauch überlassen, wenn diese ihnen vor der Überlassung einen 
Wohnberechtigungsschein der zuständigen Wohnungsbehörde (Nummer 
6.3.) übergeben und wenn die in dieser Bescheinigung angegebene Woh-
nungsgröße nicht überschritten wird. 

Die Förderungsnehmer:innen haben der Wohnungsbehörde durch Übersen-
dung einer Mieter:innenliste und der Wohnberechtigungsscheine mitzuteilen, 
an wen die Wohnungen vermietet worden sind. Endet ein Mietverhältnis vor 



 

 

Ablauf der Zweckbestimmung, haben sie das Datum des Auslaufens des 
Mietverhältnisses und des Freiwerdens der Wohnung mitzuteilen. Die Förde-
rungsnehmer:innen müssen die Wohnung unverzüglich wieder an berech-
tigte Wohnungssuchende vermieten und der Wohnungsbehörde den Wohn-
berechtigungsschein übersenden. 

20 % der geförderten Wohnungen der Mietenstufe 1 sollen an Menschen ver-
mietet werden, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. 
Die Bindung an diesen bestimmten Personenkreis muss nicht unmittelbar an 
dem geförderten Wohnraum eingegangen werden, sondern diese Verpflich-
tung kann auch mittelbar an sonstigem frei finanzierten Wohnungsbestand 
der Förderungsnehmenden erfüllt werden. 

Freistellungen von der Belegungsbindung können von der Wohnungsbe-
hörde nur unter den Voraussetzungen des § 30 WoFG erteilt werden. Nähe-
res regelt der Erlass zur Freistellung von den Belegungsbindungen des Se-
nators für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (jetzt: Die Senatorin für Bau, 
Mobilität und Stadtentwicklung) vom 16. Juli 2009 in der jeweils geltenden 
Fassung. 

Die Belegungsbindung wird von der in Nummer 6.3. genannten Wohnungs-
behörde überwacht. Für die unter Nummer 6.2. Buchstabe g) genannte Per-
sonengruppe gelten abweichend von den Absätzen 2 und 4 besondere Re-
gelungen unter Einbeziehung der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und 
Integration in der Stadtgemeinde Bremen oder des Magistrats - Sozialamt- in 
der Stadtgemeinde Bremerhaven. 

8.4. Mietbindung 

Ab Bezugsfertigkeit der Mietwohnungen dürfen höchstens die nachstehen-
den monatlichen Nettokaltmieten erhoben werden: 

Mietenstufe 1 6,80 € je qm 

Mietenstufe 2 9,00 € je qm 

1-Zimmer-Apartments 0,70 € je qm Aufschlag 
auf die jeweils zulässige Miete 

 

Förderbaustein 
„Junges Wohnen“ 11,00 € je qm 

Für Wohnungen, die mit dem Förderbaustein „Junges Wohnen“ gefördert 
werden, ist alternativ die Orientierung der Warmmiete (möbliert) an der 
Wohnpauschale nach §13 Absatz 2 Nummer 2 Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz – BaföG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 
1 des Gesetzes vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung zulässig.  

Während des Zweckbestimmungszeitraumes darf die Miete der Mietenstufe 
1 im Rahmen des § 558 BGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 



 

 

Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 83) geändert worden ist, 
(in der Stadtgemeinde Bremen in Verbindung mit der Verordnung zur Sen-
kung der Kappungsgrenze gemäß § 558 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (Kappungsgrenzen-Verordnung) vom 6. August 2024 (Brem.GBl. 
2024, 598) in der jeweils geltenden Fassung) erhöht werden, höchstens aber 
um 3 % p.a. und höchstens bis zu einem Betrag, der um 10 % unterhalb der 
ortsüblichen Vergleichsmiete (vgl. § 558 Absatz 2 BGB) liegt.  

Während des Zweckbestimmungszeitraumes darf die Miete der Mietenstufe 
2 seitens der Förderungsnehmer:innen um maximal 2 % p.a. bis zur ortsübli-
chen Vergleichsmiete erhöht werden. 

Im Förderbaustein „Junges Wohnen“ darf die Miete während des Zweckbe-
stimmungszeitraumes seitens der Förderungsnehmer:innen um maximal 1 % 
p.a. bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht werden. Davon unabhängig 
ist die Erhöhung der Betriebskosten. Die Erhöhung ist zu plausibilisieren. Die 
Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung kann verlangen, die Ange-
messenheit der Erhöhung nachzuweisen. 

Andere Mieterhöhungen – auch modernisierungsbedingte – sind während 
der o.g. Zweckbestimmung unzulässig.  

Bei Mieter:innenwechseln in den Förderbausteine Mietenstufe 1 und 2 gilt die 
anfängliche zulässige Miete zzgl. der seit Beginn der Bindung nach diesen 
Regelungen zulässigen Mietsteigerungen. 

Bei Mieterwechseln des Förderbausteins „Junges Wohnen“ gilt die anfängli-
che zulässige Warmmiete zzgl. einem Höchstwert von 3 % p.a. seit Beginn 
der Bindung. 

Neben der vorgenannten Miete dürfen nur Betriebskosten nach Maßgabe der 
§§ 556, 556 a und 560 BGB sowie ggf. der Pauschale für Schönheitsrepara-
turen nach § 28 Absatz 4 Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178), die zu-
letzt durch Artikel 78 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. 
I S. 2614) geändert worden ist, in den jeweils geltenden Fassungen erhoben 
werden. 

Die Vereinbarung zusätzlicher Geld-, Sach- oder Arbeitsleistungen der mie-
tenden Personen für die Wohnungsüberlassung – insbesondere Vermitt-
lungsgebühren – sind nicht zulässig. 

Die Mietbindungen sind einzuhalten. Im Mietvertrag ist der Anspruch der 
Mietparteien zu begründen, dass sie sich gegenüber den Förderungsneh-
mer:innen auf die Einhaltung der vorgenannten Mietbindung berufen können. 

Es dürfen nur unbefristete Mietverträge abgeschlossen werden, solange die 
Förderungsstelle nicht ausdrücklich anderen Mietverträgen zugestimmt hat. 

Für Wohnungen, die mit dem Förderbaustein „Junges Wohnen“ gefördert 
werden, dürfen nur befristete Mietverträge abgeschlossen werden. Die Rege-
lungen des § 549 Absatz 3 BGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 



 

 

2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 83) geändert worden 
ist, in der jeweils gültigen Fassung gelten, soweit diese Richtlinie keine an-
derslautenden Vorgaben macht. 

Staffelmietverträge sind nicht zulässig. 

8.5. Sicherung der Zweckbestimmung 

Zur Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums soll zu-
gunsten der zuständigen Wohnungsbehörde (Nummer 6.3.) eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit an dem geförderten Objekt oder ggf. an 
dem Objekt bestellt werden, in dem sich die Bestandswohnung (Nummer 9) 
befindet, und zwar in Abt. II des jeweiligen Grundbuchs an rangbereitester 
Stelle unmittelbar nach den in Abt. III eingetragenen Förderungsmitteln. Für 
die Bestellung dieser Dienstbarkeit sind die von der Förderungsstelle vorge-
gebenen Vordrucke zu verwenden. 

Die Wohnungsbehörde wird nach Ablauf der Zweckbestimmung die Lö-
schung der Dienstbarkeit bewilligen. 

9. Mittelbare Belegung des neugeschaffenen Wohnraums 

9.1. Allgemeines 

Der durch diese Förderung neu geschaffene Wohnraum kann auch gefördert 
werden, wenn die Belegungs- und Mietbindungen nicht an diesem, sondern 
an Ersatzwohnungen (Bestandswohnungen) eingeräumt werden. Die mittel-
bare Belegung ist nur für die Mietenstufe 1 möglich. 

In diesem Fall ist in dem Förderungsvertrag (Nummer 10.4.) zu vereinbaren, 
wie viele der Mietwohnungen in dem Förderungsobjekt voraussichtlich auf-
grund einer mittelbaren Belegungs- und Mietbindung bei Bestandswohnun-
gen gefördert werden sollen.  

In einer den Förderungsvertrag ergänzenden Vereinbarung ist bis zur Be-
zugsfertigkeit des Förderungsobjektes endgültig festzulegen, für welche Miet-
wohnungen im Förderungsobjekt eine mittelbare Belegungs- und Mietbin-
dung bei welchen Bestandswohnungen erfolgen soll. Sowohl die jeweilige 
Mietwohnung im Förderungsobjekt als auch die dazugehörige Bestandswoh-
nung müssen in der Vereinbarung genau bezeichnet sein (Adresse, Lage, 
Größe, Mietbeginn). Der Mietbeginn darf frühestens nach Abschluss des För-
derungsvertrages und soll spätestens bis zur Bezugsfertigkeit der Mietwoh-
nungen im Förderungsobjekt erfolgen. 

9.2. Anforderungen an die Ersatzwohnung 

Die als Ersatzwohnung dienende Bestandswohnung muss in der gleichen 
Stadtgemeinde liegen, in der auch die zu fördernde, neu geschaffene Miet-
wohnung liegt. Sie muss hinsichtlich ihrer Lage geeignet sein, den spezifi-
schen Bedarf an gefördertem Wohnraum des jeweiligen Stadtteils zu erfüllen. 
Sie muss ferner zur Vermietung an berechtigte, neue Mieter:innen anstehen. 



 

 

Es muss sich außerdem um eine belegungs- und mietbindungsfreie Mietwoh-
nung handeln, die annähernd gleich groß ist wie die neu geschaffene Miet-
wohnung und die bezüglich der Ausstattung auch in etwa dem Wohnungs-
standard des geförderten Neubaus entspricht. 

Sofern Zweifel an der Eignung der Wohnung bestehen, erfolgt eine örtliche 
Überprüfung durch die Wohnungsbehörde. 

9.3. Belegungs- und Mietbindung für die Ersatzwohnung 

Im Falle der mittelbaren Belegung unterliegt nicht die neugeschaffene Woh-
nung, sondern die Bestandswohnung der Belegungs- und Mietbindung 
(Nummer 8.2.). Abweichend von Nummer 8.4. darf für eine Bestandswoh-
nung höchstens eine Miete von 5,60 € je qm Wohnfläche monatlich erhoben 
werden. 

10. Antrags- und Förderungsverfahren 

10.1. Anmeldung des Bauvorhabens 

Das Bauvorhaben ist vor Baubeginn zunächst formlos zur Einbeziehung in 
die Förderung bei der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, Re-
ferat 23 – Wohnungswesen zur Prüfung der Förderungswürdigkeit anzumel-
den.  

Für die technische Prüfung der Förderungswürdigkeit sind in der Regel fol-
gende Unterlagen erforderlich: 

a) Angaben zum Planungsstand, 

b) Lageplan (Auszug aus der Flurkarte), 

c) Entwurfsplanung (Grundrisse, Ansichten, Schnitt) im Maßstab 1:100, 

d) Wohnflächenberechnung nach der WoFlV mit einer Zusammenstellung 
der Wohnungsgrößen und der vorgesehenen Belegung, 

e) qualifizierte Baubeschreibung, 

f) Beschreibung der energetischen Ausführung (Energiekonzept), 

g) Darstellung der Gesamtkosten (Kostenschätzung) nach DIN 276.  

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung kann die Vorlage wei-
terer Unterlagen zur Prüfung der Förderungswürdigkeit verlangen. 

Zusätzlich zur technischen Prüfung findet eine Bonitätsprüfung bei der För-
derungsstelle statt. Die hierzu einzureichenden Unterlagen unterscheiden 
sich je nach Rechtsform der Antragsteller:innen. Ein entsprechendes Merk-
blatt wird bei Bestätigung der formlosen Anmeldung des Bauvorhabens ver-
sandt. 

10.2. Entscheidung über die Einbeziehung in die Förderung 



 

 

Über die Einbeziehung der angemeldeten Bauvorhaben in die Förderung ent-
scheidet die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung in eigener 
Verantwortung. Der Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung wird 
regelmäßig berichtet. 

Die Förderungsstelle teilt den Antragsteller:innen verbindlich mit, ob und in-
wieweit ihre Bauvorhaben im Grundsatz in die Förderung einbezogen worden 
sind. Dabei wird vorausgesetzt, dass mit dem Vorhaben noch nicht begon-
nen wurde. Bereits begonnene Vorhaben werden nicht gefördert. Die Antrag-
steller:innen sind darauf hinzuweisen, dass sich die Einzelheiten über die 
Förderung aus dem noch abzuschließenden Förderungsvertrag (Nummer 
10.4.) ergeben. 

10.3. Antrag auf Gewährung der Förderung 

Die Fördermittel sind von den Förderungsnehmer:innen nach Einbeziehung 
in die Förderung und vor Baubeginn auf entsprechenden Antragsvordrucken 
unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen bei der Förderungsstelle zu 
beantragen. Die Antragsvordrucke sind bei der Förderungsstelle erhältlich. 

Mit dem Förderungsantrag sind mindestens vorzulegen: 

a) die amtliche Bauerlaubnis gemäß den §§ 61 und 64 BremLBO nebst An-
lagen (genehmigte Baupläne, Lageplan usw.) 
oder 
wenn das Gebäude gemäß § 62 BremLBO (Genehmigungsfreistellung) 
erstellt wird, die vollständigen, bei der Gemeinde eingereichten Bauvorla-
gen sowie die Bescheinigung der Gemeinde über die Genehmigungsfrei-
heit,  

b) der Eigentumsnachweis über das zu bebauende Grundstück durch 
Grundbuchauszug bzw. Kaufvertrag oder Erbbaurechtsvertrag, 

c) Verpflichtungserklärung der Antragssteller:innen zur Zahlung des Min-
destlohns (siehe Nummer 4.1.). 

Anträge, die unvollständig sind oder sonstige Mängel aufweisen, gibt die För-
derungsstelle zur Ergänzung oder Überarbeitung unverzüglich zurück oder 
fordert die fehlenden Unterlagen nach. Es ist eine angemessene Frist zum 
Nachholen der erforderlichen Handlungen einzuräumen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist soll der Antrag abgelehnt werden. 

10.4. Förderungsvertrag 

Sind die Förderungsvoraussetzungen erfüllt, schließt die Förderungsstelle 
mit den Förderungsnehmer:innen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag im 
Sinne der §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung über die Gewährung der Fördermittel mit allen Rechten 
und Pflichten nach dieser Richtlinie. Außerdem können zusätzliche 
Verpflichtungen der Förderungsnehmer:innen vereinbart werden, soweit 
diese zur Erreichung des Förderungszieles notwendig erscheinen. 



 

 

Der Förderungsvertrag regelt das Förderungsverhältnis zwischen den Ver-
tragspartner:innen abschließend. Eine Anpassung oder Kündigung dieses 
Vertrages ist nur nach § 60 VwVfG möglich. 

In diesem Vertrag sind auch die Regelungen über die Rückforderung der Mit-
tel und die Vertragsstrafen zu Lasten der Förderungsnehmer:innen für den 
Fall der Nichterfüllung oder nicht vollständigen Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen oder bei Vertragsverstößen zu vereinbaren. 

Sind mehrere Personen aufgrund des Förderungsvertrages berechtigt, so 
können sie ihre Rechte nur gemeinschaftlich ausüben. Für die sich aufgrund 
des abgeschlossenen Förderungsvertrages ergebenden Verpflichtungen haf-
tet jeder als Gesamtschuldner:in. 

Die Förderungsnehmer:innen sind mit dem abzuschließenden Förderungs-
vertrag zu verpflichten,  

a) ihren Beschäftigten und Beauftragten mindestens den Mindestlohn zu 
zahlen, der ihnen nach jeweils geltender Gesetzeslage zusteht; sollten 
jeweils Bundes- und bremische Landesgesetze – ggf. auch parallel - Re-
gelungen vorsehen, verpflichten sich die Förderungsnehmenden, min-
destens den Mindestlohn nach der für die Beschäftigten jeweils günstigs-
ten Regelung zu zahlen, 

b) der Förderungsstelle die amtliche Bauschlussabnahmebescheinigung 
oder eine Bestätigung der bauleitenden Person über die Fertigstellung 
des Förderungsobjektes entsprechend den bauamtlich genehmigten 
Bauplänen unverzüglich vorzulegen, 

c) die in dieser Richtlinie festgelegten Förderungsbedingungen, insbeson-
dere die Zweckbestimmung für die Mietwohnungen in dem Zweckbestim-
mungszeitraum einzuhalten, 

d) den Mietwohnraum für die Dauer der Zweckbestimmung ordnungsgemäß 
instand zu halten, 

e) einen Eigentumswechsel der geförderten Wohnungen bzw. der Ersatz-
wohnungen gemäß Nummer 9 unverzüglich der Förderungsstelle anzu-
zeigen, 

f) im Falle einer beabsichtigten Umwandlung der geförderten Mietwohnun-
gen in Wohnungseigentum diese Umwandlung nicht ohne Zustimmung 
der Förderungsstelle vorzunehmen, 

g) die Förderungsstelle unverzüglich vom Eintritt eines Kündigungsgrundes 
nach Nummer 12.1. oder von Gründen, die zur Erhebung von zusätzli-
chen Leistungen nach Nummer 12.2. berechtigen, zu unterrichten, 

h) der Förderungsstelle, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwick-
lung und dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen oder deren 
Beauftragten auf Verlangen jederzeit Auskunft über die für die Gewäh-
rung bzw. Weiterbelassung der Fördermittel maßgebenden Umstände zu 
erteilen sowie diesen Stellen zu diesem Zweck jederzeit Einsichtnahme 



 

 

in die Verträge, Belege und sonstige Unterlagen zu gewähren bzw. eine 
Besichtigung des geförderten Objektes zu gestatten, 

i) einzuwilligen, dass alle für die Erfüllung des Förderungszweckes benötig-
ten Daten erfasst und verarbeitet werden dürfen, 

j) die von ihnen aufgrund des abgeschlossenen Förderungsvertrages über-
nommenen Verpflichtungen eventuellen Rechtsnachfolgenden aufzuerle-
gen, 

k) sich während der Ausführung des Bauvorhabens durch entsprechende 
Unterlagen (z. B. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, der 
Berufsgenossenschaft, der Krankenkasse, der Haftpflichtversicherung, 
der beitragspflichtigen Sozialkasse) nachweisen zu lassen, dass die ge-
setzlichen Vorgaben zur Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung eingehalten werden, 

l) nach Durchführung der Baumaßnahme eine Schlussrechnung aufzustel-
len und die Nachweise bis zur Höhe der Gesamtkosten (Nummer 5.2.) zu 
erbringen, 

m) einzuwilligen, dass das Darlehen nach Vorlage der Schlussrechnung auf 
den nach Nummer 5.2. festzusetzenden Betrag gekürzt wird, 

n) den ordnungsgemäßen Bezug unverzüglich nach Bezugsfertigkeit nach-
zuweisen, 

o) der Förderungsstelle sowie der aufsichtsführenden Behörde die erforder-
lichen Informationen für die Erfolgskontrolle des Förderprogramms vorzu-
legen, 

p) der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung sowie der Förde-
rungsstellen zu ermöglichen, jederzeit Bildaufnahmen der geförderten 
Objekte für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit anzufertigen und zu verwen-
den. Aufnahmen der Innenräume sind nur bei unvermieteten Räumlich-
keiten möglich. 

Die Förderungsnehmer:innen müssen die Annahme des Vertrages innerhalb 
von 14 Tagen nach Übersendung des Vertragsangebotes erklären, indem sie 
eine unterzeichnete Ausfertigung an die Förderungsstelle zurückgeben. 

10.5. Darlehensvertrag 

Nach Abschluss des Förderungsvertrages wird die Förderungsstelle mit den 
Förderungsnehmer:innen einen privatrechtlichen Darlehensvertrag schlie-
ßen. Darin wird sichergestellt, dass die in Nummer 10.4. genannten Inhalte 
des Förderungsvertrages auch im Darlehensverhältnis umgesetzt werden 
können, der Darlehensvertrag im Falle einer Kündigung des Förderungsver-
trages (Nummer 12) ebenfalls gekündigt werden kann, das Förderdarlehen 
sowie die Zweckbestimmung - sofern erforderlich - dinglich gesichert werden 
(Nummern 10.7. und 8.5.) und die notwendige Versicherung (Nummer 10.8.) 
abgeschlossen wird. Ferner wird dabei eine Verzinsung entsprechend Num-
mer 12.3. vorbehalten.  



 

 

Die Förderungsstelle ist im Zusammenhang mit dem Abschluss des Darle-
hensvertrages berechtigt, von den Förderungsnehmer:innen die bankübli-
chen Erklärungen und Nachweise zu fordern. Dabei wird der Erlass über 
Darlehensbedingungen der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
angewendet. 

10.6. Vorhabenbeginn 

Das geplante Objekt ist unverzüglich nach Erteilung des Bescheides über die 
Einbeziehung des Bauvorhabens in die Förderung (Nummer 10.2.) und nach 
Stellung des prüffähigen formellen Förderungsantrags sowie Schaffung der 
Voraussetzungen für den Abschluss des Förderungsvertrages (Nummer 
10.3.) zu realisieren.  

Ein vorzeitiger Vorhabenbeginn ist nur mit vorheriger Zustimmung der Sena-
torin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung in Absprache mit der Förde-
rungsstelle möglich. 

Als Vorhabenbeginn gilt grundsätzlich der Abschluss eines dem Vorhaben 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages. Ein Vorhaben gilt nicht 
als begonnen, wenn der Vertrag ein eindeutiges und ohne finanzielle Folgen 
bleibendes Rücktrittsrecht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten 
Zuwendungen enthält, oder unter einer eindeutigen aufschiebenden oder 
auflösenden Bedingung für den Fall der Nichtgewährung der beantragten Zu-
wendungen geschlossen wird. 

Planungs- und Beratungsleistungen dürfen auch vorab erbracht werden und 
führen für sich genommen nicht zur Annahme eines Vorhabenbeginns. 

Bei Ersterwerb eines Gebäudes oder einer Wohneinheit gilt der Abschluss 
des Kaufvertrages vor Zustimmung als Vorhabenbeginn. 

Ein vorzeitiger Vorhabenbeginn ohne vorherige Zustimmung der Senatorin 
für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung führt in der Regel zur Ablehnung der 
Förderung. 

Bei Bauvorhaben mit einem Umfang von mehr als 10 geförderten Wohnein-
heiten ist auf Bauschildern unter Verwendung der Logos der Senatorin für 
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, des zuständigen Bundesministeriums 
sowie der Bremer Aufbau-Bank GmbH auf die Förderung hinzuweisen. Ein-
zelheiten zur Umsetzung dieser Verpflichtung werden im Antragsverfahren 
mit der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung und der Förde-
rungsstelle abgestimmt. 

10.7. Sicherung des Förderdarlehens 

Das Förderdarlehen ist an rangbereitester Stelle unmittelbar nach den zur Fi-
nanzierung des Bauvorhabens aufgenommenen Fremdmitteln und innerhalb 
von 85 % der Gesamtkosten, aber vor etwaigen anderen als Ersatz der Ei-
genleistung anerkannten Fremdmitteln durch Eintragung im Grundbuch ding-
lich zu sichern. Das Förderdarlehen kann ebenfalls an Bestandsobjekten der 
Förderungsnehmer:innen innerhalb von 60 % des durch die Förderungsstelle 



 

 

ermittelten Ertragswertes gesichert werden. Soweit erforderlich und im Ein-
zelfall angemessen, kann die Förderungsstelle eine von den vorgenannten 
Regelungen abweichende Sicherung des Förderdarlehens nach bankenübli-
chen Standards vornehmen. 

Bei dem der Absicherung des Darlehens dienenden Grundpfandrecht darf 
der gesetzliche Löschungsanspruch nach § 1179 a BGB nicht ausgeschlos-
sen werden. Soweit diesem Grundpfandrecht Grundschulden im Range vor-
gehen oder gleichstehen, haben die Förderungsnehmer:innen (Grundstücks-
eigentümer:innen) seine gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche auf 
Rückgewähr (Übertragung, Verzicht, Aufhebung) der Grundschulden oder 
von Teilen derselben an die Förderungsstelle als Gläubigerin des Förderdar-
lehens abzutreten. Soweit zu diesem Zeitpunkt bereits wirksame Abtretungen 
bestehen, haben die Förderungsnehmer:innen ihre Ansprüche auf Rücküber-
tragung ihrer Rückgewähransprüche an die Förderungsstelle abzutreten. 

Die Regelungen aus der Neufassung des Erlasses über Darlehensbedingun-
gen bei Förderung durch Mittel aus einem öffentlichen Haushalt und/oder 
Übernahme einer Bürgschaft vom 16. Dezember 2021 sind einzuhalten. Der 
Erlass kann bei der Förderungsstelle eingesehen werden. 

10.8. Auszahlung des Förderdarlehens 

Die Auszahlung des Förderdarlehens erfolgt grundsätzlich nach Abschluss 
des Förderungs- und des Darlehensvertrages, nach Bezugsfertigkeit sämtli-
cher Wohnungen des Mietobjektes und nach dinglicher Besicherung des 
Darlehens innerhalb von 85 % der Gesamtkosten gemäß Nummer 10.7. 

Es kann auf Antrag wie folgt ausgezahlt werden: 

- in Höhe von 20 % der Darlehenssumme bei Fertigstellung der Kellerde-
cke bzw. der Sohlplatte, 

- in Höhe von weiteren 30 % der Darlehenssumme bei einem Fertigstel-
lungsgrad von 60 % (= Rohbau), 

- in Höhe von weiteren 50 % der Darlehenssumme bei Nachweis der Be-
zugsfertigkeit sämtlicher Wohnungen des Mietobjekts sowie Nachweis 
des energetischen Standards gem. Nummer 7.2. 

Der Bautenstand ist durch eine Bestätigung der bauleitenden Person nach-
zuweisen. Die Förderungsstelle ist berechtigt, den Bautenstand und die Fer-
tigstellung vor der Auszahlung zu überprüfen oder durch eine von ihr beauf-
tragte sachverständige Person überprüfen zu lassen. Die Bestätigung über 
den ordnungsgemäßen Bezug erfolgt durch die zuständige Wohnungsbe-
hörde (Nummer 6.3.). 

Weitere Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass das aufzubringende Ei-
genkapital verwendet worden ist. Außerdem muss die Eintragung des Grund-
pfandrechtes (Nummer 10.7.) sowie ggf. der persönlichen Dienstbarkeit 
(Nummer 8.3.) im Grundbuch durch Vorlage einer grundbuchamtlichen Be-
scheinigung nachgewiesen werden oder durch Erklärung eines Notariats 
oder des Grundbuchamtes sichergestellt sein, dass der Eintragung des 



 

 

Grundpfandrechtes bzw. ggf. der persönlichen Dienstbarkeit an der vorgese-
henen Rangstelle keine Hinderungsgründe entgegenstehen. 

Ferner ist das Bestehen einer ausreichenden (z.B. zum gleitenden Neuwert) 
Versicherung für das Gebäude gegen Feuer-, Hagel-, Sturm- und Leitungs-
wasserschäden nachzuweisen. 

Vor Auszahlung des Förderdarlehens kann die Förderungsstelle sich nach-
weisen lassen, dass bei der Bauausführung die gesetzlichen Vorschriften zur 
Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung eingehalten wur-
den. 

10.9. Förderung von Neubaumietobjekten vor Eigentumsübergang auf die Förde-
rungsnehmer:innen 

Sollten sich die Förderungsnehmer:innen für die Erstellung des Neubaumiet-
objektes einer/s Dritten als Bauträger bedienen, der/die bis zur Zahlung des 
Kaufpreises Eigentümer:in des Grundstücks bleibt, ist bezüglich der Siche-
rung und Auszahlung der Fördermittel eine projektbezogene Einzelfallent-
scheidung durch die Förderungsstelle in Abstimmung mit der Senatorin für 
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung zu treffen. 

10.10. Pfandentlassung 

Werden nach Fertigstellung eines Bauvorhabens Teile des Grundstücks von 
mehr als 10 % der ursprünglichen Fläche veräußert oder für andere Zwecke 
abgeschrieben, so wird eine Pfandentlassung nur erteilt, wenn eine außeror-
dentliche Tilgung in Höhe der Wertentnahme auf das gewährte Förderdarle-
hen geleistet wird. Maßgebend ist der eingebrachte Grundstückswert ein-
schließlich Erschließungskosten. Das Gleiche gilt, wenn ein Grundstücksteil 
durch Enteignungsbeschluss abgeschrieben wird. 

10.11. Auszahlung des Kostenzuschusses 

Die Auszahlung des Kostenzuschusses erfolgt, wenn die unter 10.8 genann-
ten Voraussetzungen für die erste mögliche Teilauszahlung des Förderdarle-
hens erfüllt werden. 

10.12. Verwendungsnachweis / Schlussrechnung 

Der/die Förderungsnehmer:in hat der Förderungsstelle die amtliche Bau-
schlussabnahmebescheinigung oder eine Bestätigung des bauleitenden Ar-
chitekten / der bauleitenden Architektin über die Fertigstellung des Förde-
rungsobjektes entsprechend den bauamtlich genehmigten Bauplänen unver-
züglich, spätestens sechs Monate nach Fertigstellung, vorzulegen.  

Der / die Förderungsnehmer:in ist verpflichtet, nach Durchführung der Bau-
maßnahme eine Schlussrechnung aufzustellen und die Kostennachweise bis 
zur Höhe der Gesamtkosten zu erbringen.  

Weiter hat der/die Förderungsnehmer:in den Nachweis zu erbringen, dass 
die Anforderungen an die Energieeffizienz nach Nummer 7.2. erfüllt sind, 
etwa durch die Bestätigung eines/einer zugelassenen Sachverständigen. 



 

 

10.13. Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 
Landeshaushaltsordnung, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen zugelassen worden sind. 

11. Rechtsnachfolge/Umwandlung 

Die Förderungsnehmer:innen und jede:r Rechtsnachfolgende ist für die 
Dauer der Zweckbestimmung verpflichtet, der Förderungsstelle eine beab-
sichtigte Veräußerung des geförderten Objektes rechtzeitig vorher in Text-
form anzuzeigen. Der Eigentumsübergang im Wege der Erbfolge ist der För-
derungsstelle ebenfalls in Textform anzuzeigen. Die Förderungsstelle ent-
scheidet dann gemäß den Übertragungsrichtlinien des Senators für Bau, Um-
welt und Verkehr (jetzt: Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwick-
lung) vom 10. Januar 2006 (Brem.ABl. S. 121) in der jeweils geltenden Fas-
sung über die Übertragung der Förderung. 

Dieses gilt auch im Falle einer Umwandlung der Mietwohnungen in Woh-
nungseigentum. 

Die Förderungsnehmer:innen haben die sich für sie aus der Inanspruch-
nahme der Förderung ergebenden Verpflichtungen ihren Rechtsnachfolgen-
den aufzuerlegen, und zwar in der Weise, dass diese wiederum gehalten 
sind, ihre jeweiligen Rechtsnachfolgenden in gleicher Weise zu binden. 

Rechte und Pflichten aus der anfänglich erteilten Förderzusage 
(Nummer 10.2.) gehen auf jeden Rechtsnachfolgenden der 
Förderungsnehmer:innen über. 

12. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen den Förderungsvertrag  

12.1. Kündigung des Förderungsvertrages 

Der Förderungsvertrag kann von der Förderungsstelle ganz oder teilweise 
mit sofortiger Wirkung gekündigt werden, wenn 

a) die Förderungsnehmer:innen oder Rechtsnachfolgende gegenüber der 
Förderungsstelle unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder 
Tatsachen verschwiegen hat, die für die Gewährung oder den Fortbe-
stand der Förderung von Bedeutung sind; 

b) Tatsachen eintreten oder bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass 
die Förderungsnehmer:innen oder Rechtsnachfolgende nicht mehr leis-
tungsfähig, nicht mehr zuverlässig, nicht mehr kreditwürdig oder zur Er-
füllung ihrer Verpflichtungen nicht mehr in der Lage sind; 

c) die Förderungsnehmer:innen den ordnungsgemäßen Erstbezug nicht 
nachweisen; 



 

 

d) die Wohnungen bestimmungswidrig vermietet oder genutzt werden oder 
leer stehen; 

e) die Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet oder die Schluss-
rechnung nicht vorgelegt wird; 

f) die Förderungsnehmer:innen die Wohnungen schuldhaft nicht ordnungs-
gemäß instand halten; 

g) das Förderungsobjekt nicht nach den von der Förderungsstelle aner-
kannten Plänen entsprechend dem Förderungsantrag oder abweichend 
von der genehmigten Bauausführung errichtet wurde oder nicht den an-
erkannten Regeln der Technik entspricht oder der geforderte energeti-
sche Standard nicht eingehalten wird; 

h) die sonstigen Bestimmungen oder Auflagen des Förderungs- oder Darle-
hensvertrages nicht eingehalten werden oder gegen die Vorschriften des 
WoFG oder dieser Förderungsrichtlinie verstoßen wird; 

i) ein Eigentumswechsel eintritt und die Förderungsstelle die Förderdarle-
hen den Rechtsnachfolgenden nicht überträgt bzw. belässt; 

j) Rückstände bei der Bedienung des Förderdarlehens eingetreten sind; 

k) über das Vermögen der Förderungsnehmer:innen die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens beantragt ist oder die Zwangsversteigerung oder 
Zwangsverwaltung des Förderungsobjektes beantragt wird; 

l) Voraussetzungen vorliegen, nach denen aufgrund des § 49 Absatz 3 
VwVfG ein Zuwendungsbescheid aufgehoben werden könnte; 

m) die Förderungsnehmer:innen ihre Verpflichtung zur Zahlung des Mindest-
lohnes nicht einhalten oder der Aufforderung der Förderungsstelle zur 
Vorlage der dafür erforderlichen Nachweise nicht nachkommt; 

n) Teile des Objektes in Eigentumswohnungen ohne Zustimmung der För-
derungsstelle umgewandelt und diese veräußert werden. 

Andere Kündigungsgründe bleiben vorbehalten. 

12.2. Vertragsstrafe 

Die Förderungsstelle ist unbeschadet des Rechtes auf Kündigung des Förde-
rungsvertrages berechtigt, bei einem schuldhaften Verstoß gegen die Best-
immungen des Förderungs- oder Darlehensvertrages eine Vertragsstrafe zu 
erheben. 

Die Pflicht der Förderungsnehmer:innen zur Einhaltung der Belegungs- und 
Mietbindung während der Dauer der Zweckbestimmung sowie die Verpflich-
tung zur Erstattung überhöhter Mietzahlungen an die Mietparteien bleiben 
davon unberührt. 



 

 

Die Vertragsstrafe beträgt für die Dauer des Verstoßes bis zu 5,00 € monat-
lich pro qm Wohnfläche der Wohnung, auf die sich der Verstoß bezieht. Je-
der angefangene Monat ist als voller Monat anzurechnen. 

Die Vertragsstrafe ist innerhalb von einem Monat nach Zugang der Zahlungs-
aufforderung fällig. Bei verspätet eingehenden Zahlungen werden Zinsen 
entsprechend Nummer 12.3. erhoben. 

12.3. Folgen einer Kündigung des Förderungsvertrages 

Im Falle der Kündigung des Förderungsvertrages wird der Darlehensvertrag 
ebenfalls gekündigt. Die Zweckbestimmung (Nummer 8) bleibt davon unbe-
rührt. 

Sofern der Förderungsvertrag von der Förderungsstelle wegen eines 
Pflichtenverstoßes der Förderungsnehmer:innen gekündigt wird, ist die För-
derungsstelle berechtigt, den Subventionswert zurückzufordern. Die Rückfor-
derung erfolgt ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Pflichtenverstoßes. Der 
Subventionswert der Zinsverbilligung wird dabei unter zu Hilfenahme des Re-
ferenzzinssatzes ermittelt, der in der für das Förderprogramm jeweils gültigen 
Verwaltungsvereinbarung „Sozialer Wohnungsbau“ festgelegt ist.  

Die Förderungsnehmer:innen haben im Zweifel zu beweisen, bis zu welchem 
Zeitpunkt sie sich pflichtgemäß verhalten haben. Ab der ungerechtfertigten 
Inanspruchnahme der Zinsverbilligung bzw. des Kostenzuschusses ist der 
zurückgeforderte Betrag mit 5,0 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verzin-
sen. 

Bei teilweiser Kündigung werden die übrigen durch den Förderungsvertrag 
begründeten Verpflichtungen der Förderungsnehmer:innen nicht berührt. 

13. Ausnahmegenehmigungen 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung oder die Förderungs-
stelle können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Ausnahmen von die-
ser Richtlinie zulassen. 

14. Datenschutz 

Soweit dies zur Sicherung des Förderungszwecks erforderlich ist, erhebt, 
verarbeitet und nutzt die Förderungsstelle Daten, insbesondere über das ge-
förderte Objekt, seine Nutzung, die jeweiligen Antragssteller:innen sowie 
über die mit dem Bau bzw. Erwerb und einer möglichen energetischen Sa-
nierung zusammenhängenden Kosten. 

15. Geltungsdauer 

Diese Förderrichtlinie findet Anwendung für alle Bauvorhaben, die im Pro-
grammrahmen ab dem Jahr 2026 gefördert werden. 
 
Eine Rückwirkung der Anwendung der Förderungsbedingungen auf frühere 
Programme ist ausgeschlossen.  



 

 

Projekte, die bereits in anderen Wohnraumförderungsprogrammen des Lan-
des Bremen berücksichtigt wurden, sind von einer Anmeldung für den Pro-
grammrahmen ab dem Jahr 2026 grundsätzlich ausgeschlossen. Sperrfristen 
können von der Förderungsstelle im Grundsatzbescheid geregelt werden. 

Die Neufassung der Richtlinie zur Durchführung der vertraglich vereinbarten 
Förderung des Neubaus von Mietwohnraum in der Freien Hansestadt Bre-
men - Mietwohnraumförderung – ab dem Wohnraumförderungsprogramm 
2024 vom 10. Juni 2025 (Brem.ABl. 2025, S. 546) tritt mit Verkündung dieser 
Richtlinie mit der Maßgabe außer Kraft, dass sie künftig nur noch für die Ab-
wicklung der nach ihr geförderten Vorhaben anzuwenden ist. 

Diese Richtlinie tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft und hat eine Gel-
tungsdauer von fünf Jahren. Im Anschluss tritt sie mit der Maßgabe außer 
Kraft, dass sie nur noch für die Abwicklung der nach ihr geförderten Vorha-
ben anzuwenden ist. 

 

Bremen, den XX.X 2026 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung  
 



 

 

Richtlinie zur Durchführung der vertraglich vereinbarten  
Förderung der Modernisierung von Mietwohnraum in der 

Freien Hansestadt Bremen - Mietwohnraumförderung – ab dem 
Jahr 2026 

Vom XX.X 2026 

1. Zweck und Gegenstand der Förderung, Rechtsgrundlage 

1.1. Förderungszweck und Gegenstand 

Zweck der Förderung ist die Modernisierung von Mietwohnraum zugunsten 
des unter Nummer 6 genannten Personenkreises. Sie soll einen Anteil dazu 
leisten, in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven in Gebieten mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf die städtebauliche Funktion zu erhalten sowie 
den älteren Wohnungsbestand nachhaltig zu sichern und zu verbessern. 

Die Förderung soll zur Erhaltung bzw. Schaffung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen in den Stadtquartieren beitragen. Insbesondere soll eine Mi-
schung von Wohnraum für Haushalte mit geringen, mittleren und höheren Ein-
kommen in den Gebieten erreicht werden. 

Die Modernisierung von Mietwohnraum wird nur gefördert, wenn diese in Ge-
bäuden mit mehr als zwei geförderten Mietwohnungen oder in mehr als zwei 
geförderten Mietreihenhäusern durchgeführt wird. 

1.2. Rechtsgrundlage 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erlässt diese Richtlinie 
zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Förderung der Modernisierung 
von Mietwohnraum in der Freien Hansestadt Bremen aufgrund des Wohn-
raumförderungsgesetzes - WoFG - vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 
2376), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes vom 16. April 2026 
(BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
unter Beachtung 

- der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 
23 und 44 der Bremischen Landeshaushaltsordnung (BremLHO) vom 25. 
Mai 1971 (Brem.GBl. 1971, S. 143), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 28. April 2026 (Brem.GBl. S. 358), und der dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung, 

- des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 16. Dezember 2025 
über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von 
Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Er-
bringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
betraut sind, und zur Aufhebung des Beschlusses 2012/21 EU (DAWI-Frei-
stellungsbeschluss). 

  



 

 

1.3. Rechtsanspruch/Kumulierung 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Förderungsmitteln besteht auch bei 
Vorliegen aller Förderungsvoraussetzungen nicht, und zwar auch dann nicht, 
wenn die Förderungsstelle einen Bescheid über die grundsätzliche 
Einbeziehung erteilt oder einem vorzeitigen Vorhabenbeginn zugestimmt 
wurde (Nummern 9.2. und 9.6.). Vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Die Förderung der Modernisierung von Mietwohnraum nach dieser Richtlinie 
schließt die gleichzeitige Förderung mit anderen (auch bremischen) Mitteln im 
Sinne des WoFG nicht aus. Die Inanspruchnahme von KfW-Fördermitteln für 
energetisches Bauen und Sanieren wird befürwortet. 

Es findet durch die Förderstelle eine Prüfung der Einhaltung von EU-
Beihilferechts-Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung statt. 

2. Förderungsstelle 

Förderungsstelle für die Freie Hansestadt Bremen ist die Bremer Aufbau-Bank 
GmbH, Domshof 14/15, 28195 Bremen. Die Anschrift der Außenstelle Bre-
merhaven lautet: Uhlandstraße 25, 27576 Bremerhaven. 

3. Förderungsnehmer:in 

Förderungsnehmer:innen können grundsätzlich sowohl natürliche als auch ju-
ristische Personen sein, die auf Grundlage dieser Richtlinie Projekte im Rah-
men des geförderten Wohnungsbaus im Land Bremen umsetzen. Es gibt 
keine Einschränkungen hinsichtlich der Rechtsform. 

4. Förderungsvoraussetzungen 

4.1. Anforderungen an die Förderungsnehmer:innen 

Die Förderungsnehmer:innen müssen geeignet, zuverlässig und leistungsfä-
hig sein.  

Zur Finanzierung der Gesamtkosten (Nummer 5.3.) soll eine Eigenleistung in 
Höhe von mindestens 15 % dieser Kosten erbracht werden.  

Mindestens 2/3 dieser Eigenleistung (= 10% der Gesamtkosten) muss durch 
echtes Eigenkapital erbracht werden. Zum echten Eigenkapital zählen u.a. ei-
gene Barmittel.  
Nicht zum echten Eigenkapital zählen hingegen alle öffentlichen Fördermittel 
und Zuschüsse, wie etwa im Rahmen von KfW-Förderungen bewilligte Til-
gungszuschüsse oder nach dieser Richtlinie bewilligte Kostenzuschüsse. 
Diese können lediglich als Eigenleistung außerhalb der 10% echtem Eigenka-
pital berücksichtigt werden. 

Die Förderungsnehmer:innen haben sich zu verpflichten, ihren Beschäftigten 
mindestens den Mindestlohn zu zahlen, der ihnen nach jeweils geltender Ge-
setzeslage zusteht; sollten jeweils Bundes- und bremische Landesgesetze – 



 

 

ggf. auch parallel – Regelungen vorsehen, verpflichten sich die Förderungs-
nehmer:innen, mindestens den Mindestlohn nach der für die Beschäftigten je-
weils günstigsten Regelung zu zahlen. 

4.2. Anforderungen an die Maßnahme 

Gefördert werden nur Maßnahmen, die im Land Bremen durchgeführt werden. 

Fördermittel können grundsätzlich nur für Maßnahmen bewilligt werden, die 
zum Zeitpunkt der Bewilligung noch nicht begonnen wurden. Genaueres zum 
Baubeginn und Ausnahmen hiervon regelt diese Richtlinie. 

5. Förderung 

5.1. Art und Höhe der Förderung 

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in Form eines öffentlich-rechtli-
chen Förderungsvertrages durch einen pauschalen Zuschuss, abhängig vom 
erreichten Energiestandard, sowie ein zinsloses Darlehen in Höhe von bis zu 
80 % der voraussichtlichen Investitionskosten, aber höchstens bis zu 150.000 
€ pro Wohneinheit (=Anteilsfinanzierung).  

Die Höhe des gewährten Zuschusses ist abhängig vom erreichten EH-Stan-
dard und erhöht sich für Wohneinheiten der Erneuerbare-Energien-Klasse: 

 EH 85 EH 70 EH 55 EH 40 

Zuschuss pro 
WE  25.000 € 27.500 € 32.500 € 35.000 € 

Zuschuss pro 
WE der Er-
neuerbare-
Energien-

Klasse 

30.000 € 32.500 € 37.500 € 40.000 € 

 

Das Förderdarlehen wird in Höhe von bis zu 80 % der förderungswürdigen 
Kosten der Maßnahme gewährt, soweit diese angemessen sind. Das Darle-
hen ist auf maximal 150.000 € pro Wohneinheit begrenzt. Zur Ermittlung der 
förderungswürdigen Herstellungskosten ist eine Kostenschätzung nach DIN 
276 vorzulegen, die die Kostengruppen 300-800 umfasst. Über Förderungs-
würdigkeit und Angemessenheit der Kosten entscheidet die Senatorin für Bau, 
Mobilität und Stadtentwicklung. 

Ab dem 1. April 2025 werden nach Artikel 17 Absatz 15 der Richtlinie (EU) 
2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der jeweils geltenden Fas-
sung keine Heizkessel mehr gefördert, die mit fossilen Energien betrieben 
werden. Aus diesem Grund sind die Kosten für betroffene Heizkessel separat 
in der Kostenschätzung darzustellen. Die förderfähigen Maßnahmekosten 
werden um den entsprechenden Betrag gekürzt.  



 

 

Zu den förderungswürdigen Kosten können ebenfalls die Aufwendungen für 
Instandsetzungen, die nicht durch die Modernisierung verursacht werden, 
zählen.  
Diese sonstigen Instandsetzungsmaßnahmen sind förderungswürdig, soweit 
sie gleichzeitig mit der Modernisierung durchgeführt werden und nicht den 
überwiegenden Teil der Kosten aller Baumaßnahmen ausmachen. Über die 
Berücksichtigung solcher Instandsetzungskosten entscheidet die Senatorin für 
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung. 

5.2. Konditionen der Förderung 

Beihilferecht und Überkompensation 

Die Höhe der Förderung ist bei Bewilligung so zu bemessen, dass durch sie 
keine unzulässige staatliche Beihilfe gemäß Art. 107 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, in der Fassung aufgrund des am 
1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon (Konsolidierte Fassung 
bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47), zuletzt geändert 
durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien und 
die Anpassungen des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. EU L 112/21 vom 24.4.2012) 
m.W.v. 1.7.2013, gewährt wird.  

Die Förderungsstelle nimmt dazu eine Investitionsrechnung nach dem Modell 
des vollständigen Finanzplans vor. Die Förderentscheidung ist durch die An-
wendung des DAWI-Freistellungsbeschlusses derart auszugestalten, dass 
eine EU-beihilferechtlich relevante Überkompensation ausgeschlossen ist. 

Bei einer Überkompensation wird vorrangig das Förderdarlehen entsprechend 
gekürzt. Der Darlehensbetrag wird dabei auf volle 50 € pro Wohnung gerun-
det. Alternativ kann von der Förderungsstelle der Zuschuss gekürzt und zu-
rückgefordert werden. Der Zuschuss wird dabei auf volle 50 € pro Wohnung 
gerundet. 

Kostenzuschuss und Förderdarlehen dürfen maximal 90% der Gesamtkosten 
ergeben. Bei Überschreitung erfolgt eine Kürzung des Förderdarlehens bis 
Kostenzuschuss und Förderdarlehen 90% der Gesamtkosten betragen. 

Nach Durchführung der Maßnahme ist ein Kostennachweis durch Vorlage der 
Schlussrechnung zu erbringen. Weist die Schlussrechnung im Vergleich zur 
Kostenschätzung höhere Kosten aus, erfolgt keine nachträgliche Anpassung 
des Förderdarlehens. Sollten die Kosten um mehr als 10 % niedriger ausfal-
len, erfolgt eine Neuberechnung des Förderdarlehens.  

Verzinsung und Tilgung  

Die Förderdarlehen werden vom Zeitpunkt der Vollauszahlung für die Dauer 
des Zweckbindungszeitraumes nach Nummer 8.1. zinsfrei gewährt. Ab dem 
auf das Ende des Zweckbindungszeitraumes folgenden Monat sind die Darle-
hen marktüblich zu verzinsen. 



 

 

Nach Ablauf eines tilgungsfreien Jahres ist im Falle eines Annuitätendarle-
hens das Darlehen zunächst mit mindestens 1 % p.a. und ab dem 11. Jahr mit 
2 % p.a. und ab dem 21. Jahr mit mindestens 4 % p.a. zuzüglich ersparter 
Zinsen zu tilgen. Im Falle einer Ratentilgung wird eine gleichbleibende Tilgung 
abhängig von der Gesamtlaufzeit des Darlehens vereinbart, die 30 Jahre nicht 
überschreiten soll. Die Mindesttilgung beträgt in diesem Fall 1 %. Individuelle 
Tilgungsvereinbarungen zur Verkürzung der Laufzeit sind – auch unter Be-
rücksichtigung eines Tilgungsfreijahres – möglich, sofern die Mindesttilgung 
eingehalten wird. 

Sollte das Darlehen zum vorgesehenen Tilgungsbeginn noch nicht voll ausge-
zahlt sein, wird der Tilgungsbeginn auf den nächsten Monatsersten nach Voll-
auszahlung verlegt.  

Die Leistungsraten sind monatlich nachträglich jeweils zum Monatsletzten zu 
erbringen. 

Ab dem 13. Monat nach dem Zusagedatum des Darlehens wird auf die noch 
nicht ausgezahlte Darlehensvaluta eine Bereitstellungsprovision von bis zu 
1,8 % p. a. berechnet. Sollte sich das Marktniveau für Bereitstellungszinsen 
ändern, sind diese ggf. anzupassen. 

Verwaltungskostenbeitrag 

 Es wird ein Verwaltungskostenbeitrag für die Förderdarlehen in Höhe von ein-
malig 1 % auf das Vertragskapital und laufend 0,5 % p.a. auf das Restkapital 
erhoben. 

6. Berechtigter Personenkreis 

6.1. Einkommensgrenzen 

Die Wohnungen sind ab Bezugsfertigkeit an Wohnungssuchende zu vermie-
ten, deren Gesamteinkommen die Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 
WoFG in Verbindung mit § 2 der Einkommensgrenzenverordnung vom 
18. Mai 2009 (Brem. GBl. S. 189) in der jeweils geltenden Fassung um nicht 
mehr als 70 % überschreitet. 

Die Einzelheiten über die Ermittlung des maßgeblichen Jahreseinkommens 
gemäß den §§ 20 bis 24 WoFG ergeben sich aus dem Einkommensprüfungs-
erlass des Senators für Bau und Umwelt (jetzt: Die Senatorin für Bau, Mobili-
tät und Stadtentwicklung) vom 20. August 2002 in der jeweils geltenden Fas-
sung, der bei der Wohnungsbehörde (siehe Nummer 6.3.) eingesehen werden 
kann. 

6.2. Bevorzugte Zielgruppen 

Die Wohnungen sollen vorrangig an Wohnungssuchende vergeben werden, 
die die Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 WoFG einhalten. 

Die Förderung soll insbesondere der Wohnraumversorgung folgender Ziel-
gruppen dienen: 



 

 

a) Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen,  

b) Ältere und Menschen mit Behinderung, 

c) Familien, 

d) junge Menschen, Studierende, Auszubildende, Berufseinsteiger:innen, 

e) Flüchtlinge und Migrant:innen, 

f) gemeinschaftliche Wohnformen, 

g) Menschen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind.  

Die Förderung gilt der Sicherung und Verbesserung von preiswertem Wohn-
raum, es sollen deshalb auch die bisherigen Mietparteien von der Förderung 
profitieren. 

Im Rahmen der Förderung kann verlangt werden, dass ein vorab festgelegter 
Anteil der geförderten Wohnungen zur Wohnraumversorgung von bestimmten 
Personenkreisen zweckbestimmt wird. 

6.3. Wohnberechtigungsnachweis 

Die Wohnungssuchenden müssen ihre Wohnberechtigung im Sinne der  
Nummer 6.1. gegenüber der vermietenden Person oder Gesellschaft bei Ab-
schluss des Mietvertrages durch Aushändigung einer Bescheinigung gemäß 
§ 27 Absätze 1 - 5 WoFG nachweisen (Wohnberechtigungsschein). Der 
Wohnberechtigungsschein muss zum Zeitpunkt des Bezuges der Wohnung 
gültig sein. 
 
Wohnberechtigungsscheine werden von der zuständigen Wohnungsbehörde 
ausgestellt. Das ist in Bremen:  

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, Referat Wohnungswe-
sen, Contrescarpe 73, 28195 Bremen. 

In Bremerhaven: 

Magistrat, Sozialamt, Stadthaus 1, Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42, 27576 Bre-
merhaven. 
 

7. Anforderungen an den geförderten Wohnraum 

7.1. Allgemeines 

Die Modernisierung von Wohnraum wird nur gefördert, wenn dieser den Vor-
schriften des Baugesetzbuches und der Bremischen Landesbauordnung 
(BremLBO) vom 18. Oktober 2022 (Brem.GBl. S.603), zuletzt Berichtigung 
Brem.GBl. 2024, 381, in der jeweils geltenden Fassung entspricht. 



 

 

Die geplanten Baumaßnahmen sollen im Einklang mit den kommunalen Stadt- 
und Quartiersentwicklungszielen der Stadtgemeinden Bremen und Bremer-
haven stehen. In diesem Rahmen kommt modellhaften Vorhaben bzw. Pilot-
projekten besondere Bedeutung zu. Bauvorhaben in Gebieten mit besonde-
rem Handlungsbedarf werden bevorzugt.  

Nicht gefördert werden Modernisierungsmaßnahmen für Wohnraum, 
 
a) der weniger als 25 Jahre bezugsfertig ist, 

b) der zur dauernden Unterbringung ungeeignet ist, 

c) der wegen seiner Lage oder Grundrissgestaltung keinen ausreichenden 
Wohnwert hat, 

d) der nicht den energetischen Anforderungen unter Nummer 7.2. genügt, 

e) wenn die Maßnahme schon vor der grundsätzlichen Einbeziehung in die 
Förderung begonnen wurde, ohne dass die Senatorin für Bau, Mobilität 
und Stadtentwicklung einen vorzeitigen Vorhabenbeginn zugelassen hat. 

Wohnraum, der zum Zeitpunkt der Modernisierung einer Miet- und Belegungs-
bindung unterliegt, kann gefördert werden, wenn die Maßnahme eine der Vo-
raussetzungen aus Absatz 2 erfüllt.  

7.2. Technische Anforderungen und Energieeffizienz 

Gefördert werden Maßnahmen, die vorrangig der energetischen Modernisie-
rung der Bestandobjekte dienen. Hierbei ist mindestens der Effizienzhaus-
standard 85 zu erreichen.  

Die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten i.S.d. 9.3 der Richtlinie für die 
Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) vom 
9. Dezember 2022 (BAnz AT 30.12.2022 B2) in der jeweils gültigen Fassung 
ist vorzusehen.  

Für die Stufen Effizienzhaus 85 und Effizienzhaus 70 muss dem Antrag eine 
Erklärung des Antragstellers beigefügt werden, aus der hervorgeht, ob tech-
nisch und organisatorisch (Umbauaufwand im Bestand) auch die Stufe Effizi-
enzhaus 55 und ggf. Effizienzhaus 70 erreicht werden könnte und wie dafür 
jeweils die Mehrkosten im Vergleich mit der höheren Zuschussförderung nach 
dieser Richtlinie und durch die KfW geschätzt werden. 

7.3. Wohnungsstandard 

Die Wohnungen sollen hinsichtlich Größe und Grundrissgestaltung so gestal-
tet sein, dass sie den Wohnungsbedarf des unter Nummer 6 genannten Per-
sonenkreises erfüllen.  
Sie sollen ebenfalls dem heute üblichen Wohnstandard von modernisierten 
Wohnungen entsprechen. Es ist jedoch auf kostensparende Planung und Aus-
führung zu achten. 



 

 

Die Größe der Wohnungen sowie die Begebenheiten von Aufenthalts- und an-
deren Räumen soll sich an der „Richtlinie zur Durchführung der vertraglich 
vereinbarten Förderung des Neubaus von Mietwohnraum in der Freien Han-
sestadt Bremen – Mietwohnraumförderung“ in der jeweils gültigen Fassung 
orientieren. 

8. Zweckbestimmung des geförderten Wohnraumes 

8.1. Dauer der Zweckbestimmung 

Der Zweckbestimmungszeitraum beträgt 20 Jahre. Über Ausnahmen in be-
gründeten Einzelfällen entscheidet die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadt-
entwicklung. 

Die Zweckbestimmung beginnt nach Abschluss der Maßnahme und mit der 
Bezugsfertigkeit aller Wohnungen eines Mietobjektes.  

Die Bezugsfertigkeit im Sinne von § 13 Absatz 4 des Bremischen Wohnungs-
bindungsgesetzes (BremWoBindG) vom 18. November 2008 (Brem.GBl. 
S. 391), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 2. Sep-
tember 2025 (Brem.GBl. S. 674) in der jeweils geltenden Fassung ist von den 
Förderungsnehmer:innen nachzuweisen. 

In Fällen, in denen sich der Abschluss der Gesamtmaßnahme wesentlich ver-
zögert, die Wohnungen jedoch bezugsfertig sind und einer tatsächlichen 
Wohnnutzung zugeführt werden, kann von der Förderungsstelle mit Einver-
ständnis der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung ein abweichen-
der Bindungsbeginn festgelegt werden.  

In Fällen, in denen das geförderte Objekt noch einer Bindung unterliegt, be-
ginnt die Zweckbestimmung nach dieser Richtlinie erst mit Ablauf der alten 
Bindung. 

Die Zweckbestimmungsdauer verkürzt sich auch dann nicht, wenn die Förde-
rungsnehmer:innen das Förderdarlehen außerplanmäßig freiwillig oder auf-
grund einer von ihnen zu vertretenden Kündigung vollständig zurückzahlen. 

8.2. Inhalt der Zweckbestimmung 

Die Zweckbestimmung beinhaltet im Wesentlichen die Belegungs- und Miet-
bindungen der geförderten Mietwohnungen. 

Während der Zweckbestimmung ist die Aufhebung der Eigenschaft als Miet-
wohnung durch das Geltendmachen von Eigenbedarf und die Umwandlung 
von Mietwohnungen in Wohnungseigentum und deren Einzelverkauf – mit 
Ausnahme des Verkaufes der Mietwohnungen an wohnende Mieter:innen 
zum Zwecke der Selbstnutzung – in der Regel ausgeschlossen. 

Die Förderungsnehmer:innen haben sich im Förderungsvertrag zu verpflich-
ten, eine beabsichtigte Umwandlung der Mietwohnungen der Förderungsstelle 
unaufgefordert unverzüglich in Textform aufzugeben und sie nicht ohne Zu-
stimmung der Förderungsstelle vorzunehmen. 



 

 

8.3.  Belegungsbindung 

Die Förderungsnehmer:innen dürfen bei Neuvermietung eine Wohnung Woh-
nungssuchenden nur zum Gebrauch überlassen, wenn diese ihnen vor der 
Überlassung einen Wohnberechtigungsschein der zuständigen Wohnungsbe-
hörde (Nummer 6.3.) übergeben und wenn die in dieser Bescheinigung ange-
gebene Wohnungsgröße nicht überschritten wird.  
Davon ausgenommen sind Haushalte, die eine geförderte Wohneinheit bereits 
vor Beginn der Modernisierungsmaßnahme auf Grundlage eines gültigen 
Mietverhältnisses bewohnen und dieses ununterbrochen fortsetzen.  

Die Förderungsnehmer:innen haben der Wohnungsbehörde durch Übersen-
dung einer Mieter:innenliste und der Wohnberechtigungsscheine mitzuteilen, 
an wen die Wohnungen vermietet worden sind. Endet ein Mietverhältnis vor 
Ablauf der Zweckbestimmung, haben sie das Datum des Auslaufens des Miet-
verhältnisses und des Freiwerdens der Wohnung mitzuteilen. Die Förderungs-
nehmer:innen müssen die Wohnung unverzüglich wieder an berechtigte Woh-
nungssuchende vermieten und der Wohnungsbehörde den Wohnberechti-
gungsschein übersenden. 

Freistellungen von der Belegungsbindung können von der Wohnungsbehörde 
nur unter den Voraussetzungen des § 30 WoFG erteilt werden. Näheres regelt 
der Erlass zur Freistellung von den Belegungsbindungen des Senators für 
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (jetzt: Die Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung) vom 16. Juli 2009 in der jeweils geltenden Fassung. 

Die Belegungsbindung wird von der in Nummer 6.3. genannten Wohnungsbe-
hörde überwacht.  

8.4. Mietbindung 

Für die geförderten Mietwohnungen darf bei Bezugsfertigkeit höchstens eine 
monatliche Nettokaltmiete von 6,80 € je qm Wohnfläche vereinbart werden. 
Bei 1-Zimmer-Apartments beträgt die entsprechende Höchstmiete 7,50 € je 
qm Wohnfläche.  

Rechtsgültig vereinbarte Mieten aus Bestandsmietverhältnissen vor Beginn 
der Modernisierungsmaßnahme dürfen grundsätzlich beibehalten werden. 
Sollte für ein Bestandsmietverhältnis bereits eine höhere Miete als in Absatz 1 
vereinbart sein, darf diese solange nicht erhöht werden, bis die Miete, die sich 
aufgrund der nach dieser Richtlinie zulässigen Fortschreibung der anfänglich 
zulässigen Miete ergibt, die Höhe der Bestandsmiete erreichen würde.  
Die Miethöhe soll grundsätzlich für die Zielgruppen der Wohnraumförderung 
zu angemessenen Wohnkosten führen. Soweit diese Anforderung in Be-
standsmietverträgen in einem auffälligen Missverhältnis zum Ziel der Zweck-
bestimmung steht, kann durch die Förderungsstelle eine Mietsenkung auf ein 
angemessenes Niveau verlangt werden. 

Für Neuvertragsmieten gilt die anfänglich zulässige Miete zzgl. der seit Beginn 
der Bindung nach diesen Regelungen zulässigen Mietsteigerung. 



 

 

Die Mietpreisentwicklung der zulässigen Miete orientiert sich während des 
Zweckbestimmungszeitraumes grundsätzlich an der Kappungsgrenze des 
§ 558 Absatz 3 BGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 83) geändert worden ist, (in der 
Stadtgemeine Bremen in Verbindung mit der Verordnung zur Senkung der 
Kappungsgrenze gemäß § 558 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Kap-
pungsgrenzen-Verordnung) vom 6. August 2024 (Brem.GBl. 2024, 598) in der 
jeweils geltenden Fassung).  
Die zulässige Miete darf jedoch höchstens um die Hälfte der vorgesehenen 
Spanne und höchstens bis zu einem Betrag erhöht werden, der 10 % unter 
der ortsüblichen Vergleichsmiete (vgl. § 558 Absatz 2 BGB) liegt.   

Mieterhöhungen gemäß § 559 BGB sind nur bis zu einer Nettokaltmiete von 
6,80 € je qm Wohnfläche zulässig. 

Andere Mieterhöhungen sind während der o.g. Zweckbestimmung unzulässig.  

Neben der vorgenannten Miete dürfen nur Betriebskosten nach Maßgabe der 
§§ 556, 556 a und 560 BGB sowie ggf. die Pauschale für Schönheitsreparatu-
ren nach § 28 Absatz 4 Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) vom 12. Okto-
ber 1990 (BGBl. I S. 2178), die zuletzt durch Artikel 78 Absatz 2 des Gesetzes 
vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614) geändert worden ist, in den jeweils 
geltenden Fassungen erhoben werden. 

Die Vereinbarung zusätzlicher Geld-, Sach- oder Arbeitsleistungen der mie-
tenden Personen für die Wohnungsüberlassung – insbesondere Vermittlungs-
gebühren – sind nicht zulässig. 

Die Mietbindungen sind einzuhalten. Im Mietvertrag ist der Anspruch der Miet-
parteien zu begründen, dass sie sich gegenüber den Förderungsnehmer:in-
nen auf die Einhaltung der vorgenannten Mietbindung berufen können.  

Es dürfen nur unbefristete Mietverträge abgeschlossen werden solange die 
Förderungsstelle nicht ausdrücklich anderen Mietverträgen zugestimmt hat.  

Staffelmietverträge sind nicht zulässig. 

Bestehende Mietverhältnisse sind hinsichtlich der Vorschriften dieser Richtli-
nie anzupassen. 

8.5. Sicherung der Zweckbestimmung 

Zur Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums soll zu-
gunsten der zuständigen Wohnungsbehörde (Nummer 6.3.) eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit an dem geförderten Objekt bestellt werden, und 
zwar in Abt. II des jeweiligen Grundbuchs an rangbereitester Stelle unmittel-
bar nach den in Abt. III eingetragenen Förderungsmitteln. Für die Bestellung 
dieser Dienstbarkeit sind die von der Förderungsstelle vorgegebenen Vordru-
cke zu verwenden. 

Die Wohnungsbehörde wird nach Ablauf der Zweckbestimmung die Löschung 
der Dienstbarkeit bewilligen. 



 

 

9. Antrags- und Förderungsverfahren 

9.1. Anmeldung des Bauvorhabens 

Das Bauvorhaben ist vor Vorhabenbeginn zur Einbeziehung in die Förderung 
bei der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, Referat 23 – Woh-
nungswesen zur Prüfung der Förderungswürdigkeit formlos anzumelden.  

Für die technische Prüfung der Förderungswürdigkeit sind in der Regel fol-
gende Unterlagen erforderlich: 
 
a) Angaben zum Planungsstand, 

b) Lageplan (Auszug aus der Flurkarte), 

c) Entwurfsplanung (Grundrisse, Ansichten, Schnitt) im Maßstab 1:100, 

d) Wohnflächenberechnung nach der WoFlV mit einer Zusammenstellung 
der Wohnungsgrößen und der vorgesehenen Belegung, 

e) qualifizierte Baubeschreibung, 

f) Beschreibung der energetischen Ausführung (Energiekonzept), 

g) Darstellung der Gesamtkosten (Kostenschätzung) nach DIN 276.  

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung kann die Vorlage weite-
rer Unterlagen zur Prüfung der Förderungswürdigkeit verlangen. 

Zusätzlich zur technischen Prüfung findet eine Bonitätsprüfung bei der Förde-
rungsstelle statt. Die hierzu einzureichenden Unterlagen unterscheiden sich je 
nach Rechtsform der Antragsteller:innen. Ein entsprechendes Merkblatt wird 
bei Bestätigung der formlosen Anmeldung des Bauvorhabens versandt. 

9.2. Entscheidung über die Einbeziehung in die Förderung 

Über die Einbeziehung der angemeldeten Bauvorhaben in die Förderung ent-
scheidet die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung in eigener Ver-
antwortung. Der Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung wird re-
gelmäßig berichtet. 

Die Förderungsstelle teilt den Antragsteller:innen verbindlich mit, ob und in-
wieweit ihre Bauvorhaben im Grundsatz in die Förderung einbezogen worden 
sind. Dabei wird vorausgesetzt, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen 
wurde. Bereits begonnene Vorhaben werden nicht gefördert. Die Antragstel-
ler:innen sind darauf hinzuweisen,, dass sich die Einzelheiten über die Förde-
rung aus dem noch abzuschließenden Förderungsvertrag (Nummer 9.4.) er-
geben. 

  



 

 

9.3. Antrag auf Gewährung der Förderung 

Die Fördermittel sind von den Förderungsnehmer:innen nach Einbeziehung in 
die Förderung und vor Baubeginn auf entsprechenden Antragsvordrucken un-
ter Beifügung der erforderlichen Unterlagen bei der Förderungsstelle zu bean-
tragen. Die Antragsvordrucke sind bei der Förderungsstelle erhältlich. 

Mit dem Förderungsantrag sind mindestens vorzulegen: 

a) die amtliche Bauerlaubnis gemäß den §§ 61 und 64 BremLBO nebst Anla-
gen (genehmigte Baupläne, Lageplan usw.) 
oder 
wenn das Gebäude gemäß § 62 BremLBO (Genehmigungsfreistellung) 
erstellt wird, die vollständigen, bei der Gemeinde eingereichten Bauvorla-
gen sowie die Bescheinigung der Gemeinde über die Genehmigungsfrei-
heit,  

b) der Eigentumsnachweis über das zu bebauende Grundstück durch 
Grundbuchauszug bzw. Kaufvertrag oder Erbbaurechtsvertrag, 

c) Verpflichtungserklärung der Antragssteller:innen zur Zahlung des Mindest-
lohns (siehe Nummer 4.1.). 

Anträge, die unvollständig sind oder sonstige Mängel aufweisen, gibt die För-
derungsstelle zur Ergänzung oder Überarbeitung unverzüglich zurück oder 
fordert die fehlenden Unterlagen nach. Es ist eine angemessene Frist zum 
Nachholen der erforderlichen Handlungen einzuräumen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist soll der Antrag abgelehnt werden. 

9.4. Förderungsvertrag 

Sind die Förderungsvoraussetzungen erfüllt, schließt die Förderungsstelle mit 
den Förderungsnehmer:innen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne 
der §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
über die Gewährung der Fördermittel mit allen Rechten und Pflichten nach 
dieser Richtlinie. Außerdem können zusätzliche Verpflichtungen der Förde-
rungsnehmer:innen vereinbart werden, soweit diese zur Erreichung des För-
derungszieles notwendig erscheinen. 

Der Förderungsvertrag regelt das Förderungsverhältnis zwischen den Ver-
tragspartnern abschließend. Eine Anpassung oder Kündigung dieses Vertra-
ges ist nur nach § 60 VwVfG in der jeweils geltenden Fassung möglich. 

In diesem Vertrag sind auch die Regelungen über die Rückforderung der Mit-
tel und die Vertragsstrafen zu Lasten der Förderungsnehmer:innen für den 
Fall der Nichterfüllung oder nicht vollständigen Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen oder bei Vertragsverstößen zu vereinbaren. 

Sind mehrere Personen aufgrund des Förderungsvertrages berechtigt, so 
können sie ihre Rechte nur gemeinschaftlich ausüben. Für die sich aufgrund 



 

 

des abgeschlossenen Förderungsvertrages ergebenden Verpflichtungen haf-
tet jeder als Gesamtschuldner:in. 

Die Förderungsnehmer:innen sind mit dem abzuschließenden Förderungsver-
trag zu verpflichten,  

a) ihren Beschäftigten und Beauftragten den Mindestlohn zu zahlen, der 
ihnen nach jeweils geltender Gesetzeslage zusteht; sollten jeweils Bun-
des- und bremische Landesgesetze – ggf. auch parallel - Regelungen vor-
sehen, verpflichten sich die Förderungsnehmenden, den Mindestlohn 
nach der für die Beschäftigten jeweils günstigsten Regelung zu zahlen, 

b) der Förderungsstelle die amtliche Bauschlussabnahmebescheinigung 
oder eine Bestätigung der bauleitenden Person über die Fertigstellung 
des Förderungsobjektes entsprechend den bauamtlich genehmigten Bau-
plänen unverzüglich vorzulegen.  

c) die in dieser Richtlinie festgelegten Förderungsbedingungen, insbeson-
dere die Zweckbestimmung für die Mietwohnungen in dem Zweckbestim-
mungszeitraum einzuhalten, 

d) den Mietwohnraum für die Dauer der Zweckbestimmung ordnungsgemäß 
instand zu halten, 

e) einen Eigentumswechsel der geförderten Wohnungen unverzüglich der 
Förderungsstelle anzuzeigen, 

f) im Falle einer beabsichtigten Umwandlung der geförderten Mietwohnun-
gen in Wohnungseigentum diese Umwandlung nicht ohne Zustimmung 
der Förderungsstelle vorzunehmen, 

g) die Förderungsstelle unverzüglich vom Eintritt eines Kündigungsgrundes 
nach Nummer 11.1. oder von Gründen, die zur Erhebung von zusätzli-
chen Leistungen nach Nummer 11.2. berechtigen, zu unterrichten, 

h) der Förderungsstelle, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwick-
lung und dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen oder deren 
Beauftragten auf Verlangen jederzeit Auskunft über die für die Gewährung 
bzw. Weiterbelassung der Fördermittel maßgebenden Umstände zu ertei-
len sowie diesen Stellen zu diesem Zweck jederzeit Einsichtnahme in die 
Verträge, Belege und sonstige Unterlagen zu gewähren bzw. eine Besich-
tigung des geförderten Objektes zu gestatten, 

i) einzuwilligen, dass alle für die Erfüllung des Förderungszweckes benötig-
ten Daten erfasst und verarbeitet werden dürfen, 

j) die von ihnen aufgrund des abgeschlossenen Förderungsvertrages über-
nommenen Verpflichtungen eventuellen Rechtsnachfolgenden aufzuerle-
gen, 

k) sich während der Ausführung des Bauvorhabens durch entsprechende 
Unterlagen (z. B. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, der 
Berufsgenossenschaft, der Krankenkasse, der Haftpflichtversicherung, 



 

 

der beitragspflichtigen Sozialkasse) nachweisen zu lassen, dass die ge-
setzlichen Vorgaben zur Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung eingehalten werden, 

l) nach Durchführung der Baumaßnahme eine Schlussrechnung aufzustel-
len und die Nachweise bis zur Höhe der Gesamtkosten (Nummer 5.1.) zu 
erbringen, 

m) einzuwilligen, dass das Darlehen nach Vorlage der Schlussrechnung auf 
den nach Nummer 5.2. festzusetzenden Betrag gekürzt wird, 

n) den ordnungsgemäßen Bezug unverzüglich nach Bezugsfertigkeit nach-
zuweisen, 

o) der Förderungsstelle sowie der aufsichtsführenden Behörde die erforderli-
chen Informationen für die Erfolgskontrolle des Förderprogramms vorzule-
gen, 

p) der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung sowie der Förde-
rungsstellen zu ermöglichen, jederzeit Bildaufnahmen der geförderten Ob-
jekte für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit anzufertigen und zu verwenden. 
Aufnahmen der Innenräume sind nur bei unvermieteten Räumlichkeiten 
möglich. 

Die Förderungsnehmer:innen müssen die Annahme des Vertrages innerhalb 
von 14 Tagen nach Übersendung des Vertragsangebotes erklären, indem sie 
eine unterzeichnete Ausfertigung an die Förderungsstelle zurückgeben. 

9.5. Darlehensvertrag 

Nach Abschluss des Förderungsvertrages wird die Förderungsstelle mit den 
Förderungsnehmer:innen einen privatrechtlichen Darlehensvertrag schließen. 
Darin wird sichergestellt, dass die in Nummer 9.4. genannten Inhalte des 
Förderungsvertrages auch im Darlehensverhältnis umgesetzt werden können, 
der Darlehensvertrag im Falle einer Kündigung des Förderungsvertrages 
(Nummer 11) ebenfalls gekündigt werden kann, das Förderdarlehen sowie die 
Zweckbestimmung - sofern erforderlich - dinglich gesichert werden (Nummern 
9.7. und 8.5.) und die notwendige Versicherung (Nummer 9.8.) abgeschlossen 
wird. Ferner wird dabei eine Verzinsung entsprechend Nummer 11.3. 
vorbehalten.  

Die Förderungsstelle ist im Zusammenhang mit dem Abschluss des Darle-
hensvertrages berechtigt, von den Förderungsnehmer:innen die banküblichen 
Erklärungen und Nachweise zu fordern. Dabei wird der Erlass über Darle-
hensbedingungen der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung ange-
wendet. 

9.6. Vorhabenbeginn 

Die geplante Modernisierung ist unverzüglich nach Erteilung des Bescheides 
über die Einbeziehung des Bauvorhabens in die Förderung (Nummer 9.2.) 



 

 

und nach Stellung des prüffähigen formellen Förderungsantrags sowie Schaf-
fung der Voraussetzungen für den Abschluss des Förderungsvertrages (Num-
mer 9.3.) zu realisieren.  

Ein vorzeitiger Vorhabenbeginn ist nur mit vorheriger Zustimmung der Senato-
rin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung in Absprache mit der Förderungs-
stelle möglich. 

Als Vorhabenbeginn gilt grundsätzlich der Abschluss eines dem Vorhaben zu-
zurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages. Ein Vorhaben gilt nicht als 
begonnen, wenn der Vertrag ein eindeutiges und ohne finanzielle Folgen blei-
bendes Rücktrittsrecht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten Zu-
wendungen enthält, oder unter einer eindeutigen aufschiebenden oder auflö-
senden Bedingung für den Fall der Nichtgewährung der beantragten Zuwen-
dungen geschlossen wird. 

Planungs- und Beratungsleistungen dürfen auch vorab erbracht werden und 
führen für sich genommen nicht zur Annahme eines Vorhabenbeginns. 

Die Herrichtung des Gebäudes, wie die Erkundung vorhandener Bausubstanz 
und Statik oder die Erkundung der Schadstoffsanierung gelten nicht als Vor-
habenbeginn. 

Ein vorzeitiger Vorhabenbeginn ohne vorherige Zustimmung der Senatorin für 
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung führt in der Regel zur Ablehnung der För-
derung. 

Bei Bauvorhaben mit einem Umfang von mehr als 10 geförderten Wohnein-
heiten ist auf Bauschildern unter Verwendung der Logos der Senatorin für 
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, des zuständigen Bundesministeriums so-
wie der Bremer Aufbau-Bank GmbH auf die Förderung hinzuweisen. Einzel-
heiten zur Umsetzung dieser Verpflichtung werden im Antragsverfahren mit 
der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung und der Förderungs-
stelle abgestimmt. 

9.7. Sicherung des Förderdarlehens 

Das Förderdarlehen ist an rangbereitester Stelle unmittelbar nach den zur Fi-
nanzierung des Bauvorhabens aufgenommenen Fremdmitteln und innerhalb 
von 85 % der Gesamtkosten (Nummer 5.1.), aber vor etwaigen anderen als 
Ersatz der Eigenleistung anerkannten Fremdmitteln durch Eintragung im 
Grundbuch dinglich zu sichern. Das Förderdarlehen kann ebenfalls an Be-
standsobjekten der Förderungsnehmer:innen innerhalb von 60 % des durch 
die Förderungsstelle ermittelten Ertragswertes gesichert werden. Soweit erfor-
derlich und im Einzelfall angemessen, kann die Förderungsstelle eine von den 
vorgenannten Regelungen abweichende Sicherung des Förderdarlehens nach 
bankenüblichen Standards vornehmen. 

Bei dem der Absicherung des Darlehens dienenden Grundpfandrecht darf der 
gesetzliche Löschungsanspruch nach § 1179 a BGB nicht ausgeschlossen 
werden. Soweit diesem Grundpfandrecht Grundschulden im Range vorgehen 



 

 

oder gleichstehen, haben die Förderungsnehmer:innen (Grundstückseigentü-
mer:innen) seine gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche auf Rückgewähr 
(Übertragung, Verzicht, Aufhebung) der Grundschulden oder von Teilen der-
selben an die Förderungsstelle als Gläubigerin des Förderdarlehens abzutre-
ten. Soweit zu diesem Zeitpunkt bereits wirksame Abtretungen bestehen, ha-
ben die Förderungsnehmer:innen ihre Ansprüche auf Rückübertragung ihrer 
Rückgewähransprüche an die Förderungsstelle abzutreten. 

Die Regelungen aus der Neufassung des Erlasses über Darlehensbedingun-
gen bei Förderung durch Mittel aus einem öffentlichen Haushalt und/oder 
Übernahme einer Bürgschaft vom 16. Dezember 2021 sind einzuhalten. Der 
Erlass kann bei der Förderungsstelle eingesehen werden. 

9.8. Auszahlung der Fördermittel 

Die Auszahlung des Förderdarlehens erfolgt grundsätzlich nach Abschluss 
des Förderungs- und des Darlehensvertrages, nach Bezugsfertigkeit sämtli-
cher Wohnungen des Mietobjektes und nach dinglicher Besicherung des Dar-
lehens innerhalb von 85 % der Gesamtkosten gemäß Nummer 9.7.  

Eine frühere (Teil-)Auszahlung des Darlehens kann in begründeten Fällen und 
mit Zustimmung der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erfol-
gen. 

Hierbei gelten folgende Auszahlungsmodalitäten: 

- in Höhe von 20 % der Darlehenssumme bei einem Fertigstellungsstand 
von mindestens 30%, 

- in Höhe von 30 % der Darlehenssumme bei einem Fertigstellungsstand 
von mindestens 60 %, 

- in Höhe von weiteren 50 % der Darlehenssumme bei Nachweis der Be-
zugsfertigkeit sämtlicher Wohnungen des Mietobjekts sowie Nachweis 
des energetischen Standards gem. Nummer 7.2. 

Weitere Voraussetzung für die Auszahlung des Förderdarlehens ist, dass das 
aufzubringende Eigenkapital verwendet worden ist. Außerdem muss die Ein-
tragung des Grundpfandrechtes (Nummer 9.7.) sowie ggf. der persönlichen 
Dienstbarkeit (Nummer 8.3.) im Grundbuch durch Vorlage einer grundbuch-
amtlichen Bescheinigung nachgewiesen werden oder durch Erklärung eines 
Notariats oder des Grundbuchamtes sichergestellt sein, dass der Eintragung 
des Grundpfandrechtes bzw. ggf. der persönlichen Dienstbarkeit an der vor-
gesehenen Rangstelle keine Hinderungsgründe entgegenstehen. 

Die Auszahlung des Zuschusses kann erfolgen, wenn die grundbuchliche Ab-
sicherung des Förderdarlehens sowie die Eintragung der beschränkt persönli-
chen Dienstbarkeit nachgewiesen werden. Zusätzlich muss eine Bestätigung 
der bauleitenden Person vorliegen, dass mit der Maßnahme begonnen wurde. 

Ferner ist das Bestehen einer ausreichenden (z.B. zum gleitenden Neuwert) 
Versicherung für das Gebäude gegen Feuer-, Hagel-, Sturm- und Leitungs-
wasserschäden nachzuweisen. 



 

 

Vor Auszahlung des Förderdarlehens kann die Förderungsstelle sich nachwei-
sen lassen, dass bei der Bauausführung die gesetzlichen Vorschriften zur 
Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung eingehalten wur-
den. 

9.9. Pfandentlassung 

Werden nach Fertigstellung eines Bauvorhabens Teile des Grundstücks von 
mehr als 10 % der ursprünglichen Fläche veräußert oder für andere Zwecke 
abgeschrieben, so wird eine Pfandentlassung nur erteilt, wenn eine außeror-
dentliche Tilgung in Höhe der Wertentnahme auf das gewährte Förderdarle-
hen geleistet wird. Maßgebend ist der eingebrachte Grundstückswert ein-
schließlich Erschließungskosten. Das Gleiche gilt, wenn ein Grundstücksteil 
durch Enteignungsbeschluss abgeschrieben wird. 

9.10. Verwendungsnachweis / Schlussrechnung 

Der/ die Förderungsnehmer:in hat der Förderungsstelle die amtliche 
Bauschlussabnahmebescheinigung oder eine Bestätigung des bauleitenden 
Architekten/ der bauleitenden Architektin über die Fertigstellung des Förde-
rungsobjektes entsprechend den bauamtlich genehmigten Bauplänen unver-
züglich vorzulegen.  

Der/ die Förderungsnehmer:in ist verpflichtet, spätestens sechs Monate nach 
Durchführung der Baumaßnahme eine Schlussrechnung aufzustellen und die 
Kostennachweise bis zur Höhe der Gesamtkosten zu erbringen.  

Weiter hat der/ die Förderungsnehmer:in den Energieeinsparnachweis zu er-
bringen, dass mindestens der erforderliche Effizienzhausstandard erreicht 
wurde (Bestätigung eines/ einer zugelassenen Sachverständigen oder ent-
sprechender Verwendungsnachweis der KfW). 

9.11. Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 
Landeshaushaltsordnung, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen zugelassen worden sind. 

10. Rechtsnachfolge/Umwandlung 

Die Förderungsnehmer:innen und jede:r Rechtsnachfolgende ist für die Dauer 
der Zweckbestimmung verpflichtet, der Förderungsstelle eine beabsichtigte 
Veräußerung des geförderten Objektes rechtzeitig vorher in Textform 
anzuzeigen. Der Eigentumsübergang im Wege der Erbfolge ist der 
Förderungsstelle ebenfalls in Textform anzuzeigen. Die Förderungsstelle 
entscheidet dann gemäß den Übertragungsrichtlinien des Senators für Bau, 
Umwelt und Verkehr (jetzt: Die Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung) vom 10. Januar 2006 (Brem.ABl. S. 121) in der jeweils 
geltenden Fassung über die Übertragung der Förderung. 



 

 

Dieses gilt auch im Falle einer Umwandlung der Mietwohnungen in Woh-
nungseigentum. 

Die Förderungsnehmer:innen haben die sich für sie aus der Inanspruchnahme 
der Förderung ergebenden Verpflichtungen ihren Rechtsnachfolgenden aufzu-
erlegen, und zwar in der Weise, dass diese wiederum gehalten sind, ihre je-
weiligen Rechtsnachfolgenden in gleicher Weise zu binden. 

Rechte und Pflichten aus der anfänglich erteilten Förderzusage (Nummer 9.2.) 
gehen auf jeden Rechtsnachfolgenden der Förderungsnehmer:innen über. 

11. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen den Förderungsvertrag  

11.1. Kündigung des Förderungsvertrages 

Der Förderungsvertrag kann von der Förderungsstelle ganz oder teilweise mit 
sofortiger Wirkung gekündigt werden, wenn 

a) die Förderungsnehmer:innen oder Rechtsnachfolgende gegenüber der 
Förderungsstelle unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder 
Tatsachen verschwiegen hat, die für die Gewährung oder den Fortbe-
stand der Förderung von Bedeutung sind; 

b) Tatsachen eintreten oder bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass die 
Förderungsnehmer:innen oder Rechtsnachfolgende nicht mehr leistungs-
fähig, nicht mehr zuverlässig, nicht mehr kreditwürdig oder zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen nicht mehr in der Lage sind; 

c) die Förderungsnehmer:innen den ordnungsgemäßen Erstbezug nicht 
nachweisen; 

d) die Wohnungen bestimmungswidrig vermietet oder genutzt werden oder 
leer stehen; 

e) die Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet oder die Schluss-
rechnung nicht vorgelegt wird; 

f) die Förderungsnehmer:innen die Wohnungen schuldhaft nicht ordnungs-
gemäß instand halten; 

g) das Förderungsobjekt nicht nach den von der Förderungsstelle anerkann-
ten Plänen entsprechend dem Förderungsantrag oder abweichend von 
der genehmigten Bauausführung errichtet wurde oder nicht den anerkann-
ten Regeln der Technik entspricht oder der geforderte energetische Stan-
dard nicht eingehalten wird; 

h) die sonstigen Bestimmungen oder Auflagen des Förderungs- oder Darle-
hensvertrages nicht eingehalten werden oder gegen die Vorschriften des 
WoFG oder dieser Förderungsrichtlinie verstoßen wird; 

i) ein Eigentumswechsel eintritt und die Förderungsstelle die Förderdarle-
hen den Rechtsnachfolgenden nicht überträgt bzw. belässt; 



 

 

j) Rückstände bei der Bedienung des Förderdarlehens eingetreten sind; 

k) über das Vermögen der Förderungsnehmer:innen die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens beantragt ist oder die Zwangsversteigerung oder Zwangs-
verwaltung des Förderungsobjektes beantragt wird; 

l) Voraussetzungen vorliegen, nach denen aufgrund des § 49 Absatz 3 
VwVfG in der jeweils geltenden Fassung ein Zuwendungsbescheid aufge-
hoben werden könnte 

m) die Förderungsnehmer:innen ihre Verpflichtung zur Zahlung des Mindest-
lohnes nicht einhalten oder der Aufforderung der Förderungsstelle zur 
Vorlage der dafür erforderlichen Nachweise nicht nachkommt; 

n) Teile des Objektes in Eigentumswohnungen ohne Zustimmung der Förde-
rungsstelle umgewandelt und diese veräußert werden. 

Andere Kündigungsgründe bleiben vorbehalten. 

11.2. Vertragsstrafe 

Die Förderungsstelle ist unbeschadet des Rechtes auf Kündigung des Förde-
rungsvertrages berechtigt, bei einem schuldhaften Verstoß gegen die Bestim-
mungen des Förderungs- oder Darlehensvertrages eine Vertragsstrafe zu er-
heben. 

Die Pflicht der Förderungsnehmer:innen zur Einhaltung der Belegungs- und 
Mietbindung während der Dauer der Zweckbestimmung sowie die Verpflich-
tung zur Erstattung überhöhter Mietzahlungen an die Mietparteien bleiben da-
von unberührt. 

Die Vertragsstrafe beträgt für die Dauer des Verstoßes bis zu 5,00 € monat-
lich pro qm Wohnfläche der Wohnung, auf die sich der Verstoß bezieht. Jeder 
angefangene Monat ist als voller Monat anzurechnen. 

Die Vertragsstrafe ist innerhalb von einem Monat nach Zugang der Zahlungs-
aufforderung fällig. Bei verspätet eingehenden Zahlungen werden Zinsen ent-
sprechend Nummer 11.3. erhoben. 

11.3. Folgen einer Kündigung des Förderungsvertrages 

Im Falle der Kündigung des Förderungsvertrages wird der Darlehensvertrag 
ebenfalls gekündigt. Die Zweckbestimmung (Nummer 8) bleibt davon unbe-
rührt.  

Sofern der Förderungsvertrag von der Förderungsstelle wegen eines 
Pflichtenverstoßes der Förderungsnehmer:innen gekündigt wird, ist die Förde-
rungsstelle berechtigt, den Subventionswert zurückzufordern. Die Rückforde-
rung erfolgt ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Pflichtenverstoßes. Der Sub-
ventionswert der Zinsverbilligung wird dabei unter zu Hilfenahme des Refe-
renzzinssatzes ermittelt, der in der für das Förderprogramm jeweils gültigen 
Verwaltungsvereinbarung „Sozialer Wohnungsbau“ festgelegt ist.  



 

 

Die Förderungsnehmer:innen haben im Zweifel zu beweisen, bis zu welchem 
Zeitpunkt sie sich pflichtgemäß verhalten haben. Ab der ungerechtfertigten In-
anspruchnahme der Zinsverbilligung bzw. des Kostenzuschusses ist der zu-
rückgeforderte Betrag mit 5,0 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. 

Bei teilweiser Kündigung werden die übrigen durch den Förderungsvertrag be-
gründeten Verpflichtungen der Förderungsnehmer:innen nicht berührt. 

12. Ausnahmegenehmigungen 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung oder die Förderungs-
stelle können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Ausnahmen von die-
ser Richtlinie zulassen. 

13. Datenschutz 

Soweit dies zur Sicherung des Förderungszwecks erforderlich ist, erhebt, ver-
arbeitet und nutzt die Förderungsstelle Daten, insbesondere über das geför-
derte Objekt, seine Nutzung, die jeweiligen Antragssteller:innen sowie über 
die mit der Modernisierung zusammenhängenden Kosten. 

14. Geltungsdauer 

Diese Förderrichtlinie findet Anwendung für alle Modernisierungsvorhaben, 
die im Programmrahmen ab dem Jahr 2026 gefördert werden.  

Eine Rückwirkung der Anwendung der Förderungsbedingungen auf frühere 
Programme ist ausgeschlossen.  

Projekte, die bereits in anderen Wohnraumförderungsprogrammen des Lan-
des Bremen berücksichtigt wurden, sind von einer Anmeldung für den Pro-
grammrahmen ab dem Jahr 2026 grundsätzlich ausgeschlossen. Sperrfristen 
können von der Förderungsstelle im Grundsatzbescheid geregelt werden. 

Die Neufassung der Richtlinie zur Durchführung der vertraglich vereinbarten 
Förderung der Modernisierung von Mietwohnraum in der Freien Hansestadt 
Bremen - Mietwohnraumförderung - ab dem Wohnraumförderungsprogramm 
2023 vom 10. Juni 2025 (Brem.ABl. 2025, S. 570) wird mit der Maßgabe ge-
genstandslos, dass sie künftig nur noch für die Abwicklung der nach ihr geför-
derten Bauvorhaben anzuwenden ist.  

Diese Richtlinie tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft und hat eine Gel-
tungsdauer von fünf Jahren. 

 

Bremen, X. Juni 2026 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 



 

 

Richtlinie über den Ankauf sowie die Verlängerung von Miet- und 
Belegungsbindungen in der Freien Hansestadt Bremen 

Vom XX.X 2026 

1. Zweck und Gegenstand der Förderung, Rechtsgrundlage 

1.1. Förderungszweck und Gegenstand 

Zweck der Förderung ist die Sicherung und Bereitstellung von Mietwohnraum 
in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für Bevölkerungsgruppen, 
die ihren Wohnbedarf aufgrund ihres Einkommens nicht ausreichend decken 
können.  
Hierzu werden Mietpreis- und Belegungsbindungen an ungebundenen Woh-
nungsbeständen in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven erwor-
ben oder bestehende Bindungen verlängert. 

Die Förderung soll zusätzlich zur Erhaltung bzw. Schaffung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen in den Stadtquartieren beitragen. Insbesondere soll eine 
Mischung von Wohnraum für Haushalte mit geringen, mittleren und höheren 
Einkommen in den Gebieten erreicht werden. 
Daher ist in Abstimmung mit der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtent-
wicklung und unter Berücksichtigung der ortsüblichen Vergleichsmiete und 
der Bedarfe des jeweiligen Stadtteils der Ankauf sowie die Verlängerung von 
Miet- und Belegungsbindungen sowohl in der Mietenstufe 1 als auch in der 
Mietenstufe 2 möglich. 

1.2. Rechtsgrundlage 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung erlässt diese Richtlinie 
aufgrund des Wohnraumförderungsgesetz – WoFG, vom 13. September 
2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes 
vom 16. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 107) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung unter Beachtung 

- der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der 
§§ 23 und 44 der Bremischen Landeshaushaltsordnung (BremLHO) vom 
25. Mai 1971 (Brem.GBl. 1971, S. 143), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 28. April 2026 (Brem.GBl. S. 358), und der dazu erlas-
senen Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung, 

- des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 16. Dezember 2025 
über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von 
Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Er-
bringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse betraut sind, und zur Aufhebung des Beschlusses 2012/21 EU 
(DAWI-Freistellungsbeschluss). 

1.3. Rechtsanspruch/ Kumulierung 



 

 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Förderungsmitteln besteht auch bei 
Vorliegen aller Förderungsvoraussetzungen nicht. Die Senatorin für Bau, Mo-
bilität und Stadtentwicklung entscheidet aufgrund pflichtgemäßen Ermessens 
und im Rahmen der verfügbaren Fördermittel über die Einbeziehung in die 
Förderung. 

Die Förderung nach dieser Richtlinie schließt die gleichzeitige Förderung mit 
anderen (auch bremischen) Mitteln im Sinne des WoFG nicht aus.  

Es findet durch die Förderstelle eine Prüfung der Einhaltung von EU-Beihilfe-
rechts-Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung statt.  

2. Förderungsstelle 

Förderungsstelle für die Freie Hansestadt Bremen ist die Bremer Aufbau-
Bank GmbH, Domshof 14/15, 28195 Bremen. Die Anschrift der Außenstelle 
Bremerhaven lautet: Uhlandstraße 25, 27576 Bremerhaven. 

3. Förderungsnehmer:in 

Förderungsnehmer:innen können grundsätzlich sowohl natürliche als auch 
juristische Personen sein, die auf Grundlage dieser Richtlinie Projekte im 
Land Bremen umsetzen. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der 
Rechtsform. 

4. Förderungsvoraussetzungen 

4.1. Anforderungen an die Förderungsnehmer:innen 

Die Förderungsnehmer:innen müssen geeignet, zuverlässig und leistungsfä-
hig sein.  

Die Förderungsnehmer:innen haben sich zu verpflichten, ihren Beschäftigten 
mindestens den Mindestlohn zu zahlen, der ihnen nach jeweils geltender Ge-
setzeslage zusteht; Sollten jeweils Bundes- und bremische Landesgesetze – 
ggf. auch parallel – Regelungen vorsehen, verpflichten sich die Förderungs-
nehmer:innen, mindestens den Mindestlohn nach der für Beschäftigte jeweils 
günstigsten Regelung zu zahlen. 

4.2. Anforderungen an die Maßnahme 

Gefördert werden nur Maßnahmen, die im Land Bremen durchgeführt wer-
den. 

5. Art und Höhe der Förderung 

Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form einer Festbetragsfinanzie-
rung gewährt. Der Zuschuss beträgt einmalig 1.000 € pro Wohneinheit pro 
Jahr der im Förderungsvertrag festgelegten Miet- und Belegungsbindung.  
Bei einer Zweckbindung von 20 Jahren (Regelfall) beträgt der Zuschuss so-
mit einmalig 20.000 € pro Wohneinheit.  



 

 

Durch den Zuschuss sollen die Mietmindereinnahmen ausgeglichen werden, 
die sich für die Eigentümer:innen aufgrund der Miet- und Belegungsbindun-
gen ergeben. 

6. Berechtigter Personenkreis 

6.1. Einkommensgrenzen 

Die Wohnungen der Mietenstufe 1 sind an Wohnungssuchende zu vermie-
ten, deren Gesamteinkommen die Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 
WoFG in Verbindung mit § 2 der Einkommensgrenzenverordnung vom 18. 
Mai 2009 (Brem. GBl. S. 189) in der jeweils geltenden Fassung um nicht 
mehr als 70 % überschreitet. 

Die Wohnungen der Mietenstufe 2 sind an Wohnungssuchende zu vermie-
ten, deren Gesamteinkommen die o.g. Einkommensgrenzen um nicht mehr 
als 110 % überschreitet. 

Die Einzelheiten über die Ermittlung des maßgeblichen Jahreseinkommens 
gemäß den §§ 20 bis 24 WoFG ergeben sich aus dem Einkommensprü-
fungserlass des Senators für Bau und Umwelt (jetzt: Die Senatorin für Bau, 
Mobilität und Stadtentwicklung) vom 20. August 2002 in der jeweils gelten-
den Fassung, der bei der Wohnungsbehörde (siehe Nummer 6.3.) eingese-
hen werden kann. 

6.2. Bevorzugte Zielgruppen 

Die Wohnungen sollen vorrangig an Wohnungssuchende vergeben werden, 
die die Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 WoFG einhalten. 

Die Förderung soll insbesondere der Wohnraumversorgung folgender Ziel-
gruppen dienen: 

a) Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen,  

b) Ältere und Menschen mit Behinderung, 

c) Familien, 

d) junge Menschen, Studierende, Auszubildende und Berufseinsteiger:in-
nen, 

e) Flüchtlinge und Migrant:innen, 

f) Menschen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind.  

6.3. Wohnberechtigungsnachweis 

Die Wohnungssuchenden müssen ihre Wohnberechtigung im Sinne der 
Nummern 6.1. und 6.2. gegenüber der vermietenden Person oder Gesell-
schaft bei Abschluss des Mietvertrages durch Aushändigung einer Bescheini-



 

 

gung gemäß § 27 Absätze 1 - 5 WoFG nachweisen (Wohnberechtigungs-
schein). Der Wohnberechtigungsschein muss zum Zeitpunkt des Bezuges 
der Wohnung gültig sein.  

Wohnberechtigungsscheine werden von der zuständigen Wohnungsbehörde 
ausgestellt. Das ist in Bremen: 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, Referat Wohnungswe-
sen, Contrescarpe 73, 28195 Bremen. 

In Bremerhaven: 

Magistrat, Sozialamt, Stadthaus 1, Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42, 27576 
Bremerhaven. 

7. Anforderungen an den geförderten Wohnraum 

Die angebotenen Mietwohnungen sollen zur Vermietung anstehen. Sie dür-
fen keinen anderen Belegungsbindungen unterliegen.  

Sollten die Wohnungen nicht zur Vermietung anstehen, dürfen die Einkom-
men der Mieter:innen die Einkommensgrenzen des § 9 des Wohnraumförde-
rungsgesetzes (WoFG) nicht um mehr als 70 % in der Mietenstufe 1 bzw. 
110 % in der Mietenstufe 2 übersteigen. Begründete Ausnahmen können mit 
der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung abgestimmt werden. 

Die Wohnungen müssen zur dauernden Wohnraumversorgung geeignet sein 
und einen vergleichbaren Standard zu ähnlichen, bereits in der Bindung be-
findlichen Wohnungen haben. 

Die Größe der Wohnungen sowie die Begebenheiten von Aufenthalts- und 
anderen Räumen soll sich an der „Richtlinie zur Durchführung der vertraglich 
vereinbarten Förderung des Neubaus von Mietwohnraum in der Freien Han-
sestadt Bremen – Mietwohnraumförderung“ in der jeweils gültigen Fassung 
orientieren. 

8. Zweckbestimmung des geförderten Wohnraumes 

8.1. Dauer der Zweckbestimmung 

Der Zweckbestimmungszeitraum wird individuell vereinbart, beträgt aber min-
destens 20 Jahre. Über Ausnahmen in begründeten Einzelfällen entscheidet 
die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung.  
Die Zweckbestimmung beginnt zu dem im Förderungsvertrag vereinbarten 
Zeitpunkt. 

Die Zweckbestimmungsdauer verkürzt sich auch dann nicht, wenn die Förde-
rungsnehmer:innen auf einen Teilbetrag des Zuschusses verzichten oder 
diesen aufgrund einer von ihnen zu vertretenden Kündigung (vollständig) zu-
rückzahlen. 

8.2. Inhalt der Zweckbestimmung 



 

 

Die Zweckbestimmung beinhaltet im Wesentlichen die Belegungs- und Miet-
bindungen der geförderten Mietwohnungen. 

Während der Zweckbestimmung ist die Aufhebung der Eigenschaft als Miet-
wohnung durch das Geltendmachen von Eigenbedarf und die Umwandlung 
von Mietwohnungen in Wohnungseigentum und deren Einzelverkauf – mit 
Ausnahme des Verkaufes der Mietwohnungen an wohnende Mieter:innen 
zum Zwecke der Selbstnutzung – in der Regel ausgeschlossen. 

Die Förderungsnehmer:innen haben sich im Förderungsvertrag zu verpflich-
ten, eine beabsichtigte Umwandlung der Mietwohnungen der Förderungs-
stelle unaufgefordert unverzüglich in Textform aufzugeben und sie nicht ohne 
Zustimmung der Förderungsstelle vorzunehmen. 

8.3. Belegungsbindung 

Die Förderungsnehmer:innen dürfen bei Neuvermietung eine Wohnung 
Wohnungssuchenden nur zum Gebrauch überlassen, wenn diese ihnen vor 
der Überlassung einen Wohnberechtigungsschein der zuständigen 
Wohnungsbehörde (Nummer 6.3.) übergeben und wenn die in dieser 
Bescheinigung angegebene Wohnungsgröße nicht überschritten wird. 

Die Förderungsnehmer:innen haben der Wohnungsbehörde durch Übersen-
dung einer Mieter:innenliste und der Wohnberechtigungsscheine mitzuteilen, 
an wen die Wohnungen vermietet worden sind. Endet ein Mietverhältnis vor 
Ablauf der Zweckbestimmung, haben sie das Datum des Auslaufens des 
Mietverhältnisses und des Freiwerdens der Wohnung mitzuteilen. Die Förde-
rungsnehmer:innen müssen die Wohnung unverzüglich wieder an berech-
tigte Wohnungssuchende vermieten und der Wohnungsbehörde den Wohn-
berechtigungsschein übersenden. 

Freistellungen von der Belegungsbindung können von der Wohnungsbe-
hörde nur unter den Voraussetzungen des § 30 WoFG erteilt werden. Nähe-
res regelt der Erlass zur Freistellung von den Belegungsbindungen des Se-
nators für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (jetzt: Die Senatorin für Bau, 
Mobilität und Stadtentwicklung) vom 16. Juli 2009 in der jeweils geltenden 
Fassung. 

Die Belegungsbindung wird von der in Nummer 6.3. genannten 
Wohnungsbehörde überwacht. 

8.4. Mietbindung 

Für zur Vermietung anstehende Mietwohnungen darf höchstens eine monatli-
che Nettokaltmiete von 6,80 € je qm Wohnfläche in der Mietenstufe 1 bzw. 
9,00 € je qm in der Mietenstufe 2 vereinbart werden.  

Für Bestandsmietverhältnisses, bei denen die nach dieser Richtlinie neu ver-
einbarte Miet- und Belegungsbindung direkt an das Auslaufen einer beste-
henden Miet- und Belegungsbindungen anschließt, knüpft die neue Miete an 
die letzte gebundene Miete (Sozialmiete) an. 



 

 

Rechtsgültig vereinbarte Mieten aus Bestandsmietverhältnissen vor Ankauf 
der Miet- und Belegungsbindungen dürfen grundsätzlich beibehalten werden. 
Sollte für ein Bestandsmietverhältnis bereits eine höhere Miete als in  
Absatz 1 vereinbart sein, darf diese solange nicht erhöht werden, bis die 
Miete, die sich aufgrund der nach dieser Richtlinie zulässigen Fortschreibung 
der anfänglich zulässigen Miete ergibt, die Höhe der Bestandsmiete errei-
chen würde.  
 
Die Miethöhe soll grundsätzlich für die Zielgruppen der Wohnraumförderung 
zu angemessenen Wohnkosten führen. Soweit diese Anforderung in Be-
standsmietverträgen in einem auffälligen Missverhältnis zum Ziel der Zweck-
bestimmung steht, kann durch die Förderungsstelle eine Mietsenkung auf ein 
angemessenes Niveau verlangt werden. 

Für Neuvertragsmieten gilt die anfänglich zulässige Miete zzgl. der seit Be-
ginn der Bindung nach diesen Regelungen zulässigen Mietsteigerung. 

Die Mietpreisentwicklung der zulässigen Miete orientiert sich während des 
Zweckbestimmungszeitraumes grundsätzlich an der Kappungsgrenze des 
§ 558 Absatz 3 BGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 83) geändert worden ist, (in der 
Stadtgemeine Bremen in Verbindung mit der Verordnung zur Senkung der 
Kappungsgrenze gemäß § 558 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(Kappungsgrenzen-Verordnung) vom 6. August 2024 (Brem.GBl. 2024, 598) 
in der jeweils geltenden Fassung).  
Die zulässige Miete darf jedoch höchstens um die Hälfte der vorgesehenen 
Spanne und höchstens bis zu einem Betrag erhöht werden, der 10 % unter 
der ortsüblichen Vergleichsmiete (vgl. § 558 Absatz 2 BGB) liegt.  

Mieterhöhungen, die durch Modernisierung begründet sind, sind zulässig. 
Die Umlage der nach § 559 Absatz 1 und § 559a Absatz 1 BGB aufgewende-
ten Modernisierungskosten darf in diesen Fällen höchstens 6 % betragen.  

Neben der jeweils zulässigen Miete und den Mieterhöhungen durch Moderni-
sierung gemäß vorstehendem Absatz dürfen nur Betriebskosten nach Maß-
gabe der §§ 556, 556a und 560 BGB sowie ggf. die Pauschale für Schön-
heitsreparaturen nach § 28 Absatz 4 der Zweiten Berechnungsverordnung 
(II.BV) vom 12. Oktober 1990 (BGBl. S. 2178), die zuletzt durch Artikel 78 
Absatz 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erhoben werden. 

Die Vereinbarung zusätzlicher Geld-, Sach- oder Arbeitsleistungen der mie-
tenden Personen für die Wohnungsüberlassung – insbesondere Vermitt-
lungsgebühren – sind nicht zulässig. 

Die Mietbindungen sind einzuhalten. Im Mietvertrag ist der Anspruch der 
Mietparteien zu begründen, dass sie sich gegenüber den Förderungsneh-
mer:innen auf die Einhaltung der vorgenannten Mietbindung berufen können.  

Es dürfen nur unbefristete Mietverträge abgeschlossen werden, solange die 
Förderungsstelle nicht ausdrücklich anderen Mietverträgen zugestimmt hat.  



 

 

Staffelmietverträge sind nicht zulässig. 

Bestehende Mietverhältnisse sind hinsichtlich der Vorschriften dieser Richtli-
nie anzupassen. 

8.5. Sicherung der Zweckbestimmung 

Zur Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums soll zu-
gunsten der zuständigen Wohnungsbehörde (Nummer 6.3.) eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit an dem geförderten Objekt bestellt wer-
den, und zwar in Abt. II des jeweiligen Grundbuchs an rangbereitester Stelle. 
Für die Bestellung dieser Dienstbarkeit sind die von der Förderungsstelle vor-
gegebenen Vordrucke zu verwenden. 

Die Wohnungsbehörde wird nach Ablauf der Zweckbestimmung die Lö-
schung der Dienstbarkeit bewilligen. 

9. Antrags- und Förderungsverfahren 

9.1. Antragstellung 

Die Entscheidung, ob für ein Objekt die Miet- und Belegungsbindungen ver-
längert bzw. angekauft werden sollen, obliegt der Senatorin für Bau, Mobilität 
und Stadtentwicklung.  

Das Interesse an einer Verlängerung bzw. an einem Ankauf der Miet- und 
Belegungsbindungen ist zunächst formlos bei der Senatorin für Bau, Mobilität 
und Stadtentwicklung, Referat 23 – Wohnungswesen zu bekunden. 

Nach der grundsätzlichen Klärung, ob und in welcher Höhe eine Förderung 
nach dieser Richtlinie gewährt werden kann, sind die Fördermittel sind von 
den Förderungsnehmer:innen auf entsprechenden Antragsvordrucken unter 
Beifügung der erforderlichen Unterlagen bei der Förderungsstelle zu beantra-
gen. Die Antragsvordrucke sind bei der Förderungsstelle erhältlich. 

Mit dem Förderungsantrag sind mindestens vorzulegen:  

a) Datenschutzinformation, 

b) Nachweis der Legitimationsprüfung und der/des wirtschaftlich Berechtig-
ten, 

c) Kopien von Vorder- und Rückseite des Personalausweises des Förde-
rungsnehmers/der Förderungsnehmerin, der/des Vertretungsberechtig-
ten und der/des wirtschaftlich Berechtigten, 

d) Aktueller Handelsregisterauszug, 

e) Gesellschafterliste, 

f) Erklärung zur Einhaltung der Anforderungen des Mindestlohngesetzes 
des Landes Bremen, 



 

 

g) Nachweis über das Bestehen einer ausreichenden Gebäudeversicherung 
(gleitender Neuwert), 

h) Auszahlungsauftrag. 

Anträge, die unvollständig sind oder sonstige Mängel aufweisen, gibt die För-
derungsstelle zur Ergänzung oder Überarbeitung unverzüglich zurück oder 
fordert die fehlenden Unterlagen nach. Es ist eine angemessene Frist zum 
Nachholen der erforderlichen Handlungen einzuräumen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist soll der Antrag abgelehnt werden. 

9.2. Förderungsvertrag 

Sind die Förderungsvoraussetzungen erfüllt, schließt die Förderungsstelle 
mit den Förderungsnehmer:innen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag im 
Sinne der §§ 54 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung über die Gewährung der Fördermittel mit allen Rechten 
und Pflichten nach dieser Richtlinie. Außerdem können zusätzliche 
Verpflichtungen der Förderungsnehmer:innen vereinbart werden, soweit 
diese zur Erreichung des Förderungszieles notwendig erscheinen. 

Der Förderungsvertrag regelt das Förderungsverhältnis zwischen den Ver-
tragspartnern abschließend. Eine Anpassung oder Kündigung dieses Vertra-
ges ist nur nach § 60 VwVfG möglich. 

In diesem Vertrag sind auch die Regelungen über die Rückforderung der Mit-
tel und die Vertragsstrafen zu Lasten der Förderungsnehmer:innen für den 
Fall der Nichterfüllung oder nicht vollständigen Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen oder bei Vertragsverstößen zu vereinbaren. 

Sind mehrere Personen aufgrund des Förderungsvertrages berechtigt, so 
können sie ihre Rechte nur gemeinschaftlich ausüben. Für die sich aufgrund 
des abgeschlossenen Förderungsvertrages ergebenden Verpflichtungen haf-
tet jeder als Gesamtschuldner:in. 

Die Förderungsnehmer:innen sind mit dem abzuschließenden Förderungs-
vertrag zu verpflichten,  

a) ihren Beschäftigten und Beauftragten mindestens den Mindestlohn zu 
zahlen, der ihnen nach jeweils geltender Gesetzeslage zusteht; sollten 
jeweils Bundes- und bremische Landesgesetze – ggf. auch parallel - Re-
gelungen vorsehen, verpflichten sich die Förderungsnehmenden, min-
destens den Mindestlohn nach der für die Beschäftigten jeweils günstigs-
ten Regelung zu zahlen, 

b) die in dieser Richtlinie festgelegten Förderungsbedingungen, insbeson-
dere die Zweckbestimmung für die Mietwohnungen in dem Zweckbestim-
mungszeitraum einzuhalten, 

c) den Mietwohnraum für die Dauer der Zweckbestimmung ordnungsgemäß 
instand zu halten, 



 

 

d) einen Eigentumswechsel der geförderten Wohnungen unverzüglich der 
Förderungsstelle anzuzeigen, 

e) im Falle einer beabsichtigten Umwandlung der geförderten Mietwohnun-
gen in Wohnungseigentum diese Umwandlung nicht ohne Zustimmung 
der Förderungsstelle vorzunehmen, 

f) die Förderungsstelle unverzüglich vom Eintritt eines Kündigungsgrundes 
nach Nummer 11.1. oder von Gründen, die zur Erhebung von zusätzli-
chen Leistungen nach Nummer 11.2. berechtigen, zu unterrichten, 

g) der Förderungsstelle, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwick-
lung und dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen oder deren 
Beauftragten auf Verlangen jederzeit Auskunft über die für die Gewäh-
rung bzw. Weiterbelassung der Fördermittel maßgebenden Umstände zu 
erteilen sowie diesen Stellen zu diesem Zweck jederzeit Einsichtnahme 
in die Verträge, Belege und sonstige Unterlagen zu gewähren bzw. eine 
Besichtigung des geförderten Objektes zu gestatten, 

h) einzuwilligen, dass alle für die Erfüllung des Förderungszweckes benötig-
ten Daten erfasst und verarbeitet werden dürfen, 

i) die von ihnen aufgrund des abgeschlossenen Förderungsvertrages über-
nommenen Verpflichtungen eventuellen Rechtsnachfolgenden in geeig-
neter Weise zu übertragen, 

j) der Förderungsstelle sowie der aufsichtsführenden Behörde die erforder-
lichen Informationen für die Erfolgskontrolle des Förderprogramms vorzu-
legen. 

Die Förderungsnehmer:innen müssen die Annahme des Vertrages innerhalb 
von 14 Tagen nach Übersendung des Vertragsangebotes erklären, indem sie 
eine unterzeichnete Ausfertigung an die Förderungsstelle zurückgeben. 

9.3. Auszahlung des Zuschusses 

Die Auszahlung des Zuschusses für den Ankauf oder die Verlängerung von 
Miet- und Belegungsbindungen erfolgt nach Abschluss des Förderungsver-
trages und bei Nachweis der Eintragung der beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit. 

9.4. Verwendungsnachweis 

Die Sicherung der Zweckbestimmung ist entsprechend Nummer 8.5. nachzu-
weisen. Die zweckentsprechende Nutzung der gebundenen Wohneinheiten 
wird laufend durch die zuständige Wohnungsbehörde kontrolliert. 

9.5. Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 



 

 

Landeshaushaltsordnung, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie 
Abweichungen zugelassen worden sind 

10. Rechtsnachfolge/Umwandlung 

Die Förderungsnehmer:innen und jede:r Rechtsnachfolgende ist für die 
Dauer der Zweckbestimmung verpflichtet, der Förderungsstelle eine beab-
sichtigte Veräußerung des geförderten Objektes rechtzeitig vorher in Text-
form anzuzeigen. Der Eigentumsübergang im Wege der Erbfolge ist der För-
derungsstelle ebenfalls in Textform anzuzeigen. Die Förderungsstelle ent-
scheidet dann gemäß den Übertragungsrichtlinien des Senators für Bau, Um-
welt und Verkehr (jetzt: Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwick-
lung) vom 10. Januar 2006 (Brem.ABl. S. 121) in der jeweils geltenden Fas-
sung über die Übertragung der Förderung. 

Dieses gilt auch im Falle einer Umwandlung der Mietwohnungen in Woh-
nungseigentum. 

Die Förderungsnehmer:innen haben die sich für sie aus der Inanspruch-
nahme der Förderung ergebenden Verpflichtungen ihren Rechtsnachfolgen-
den aufzuerlegen, und zwar in der Weise, dass diese wiederum gehalten 
sind, ihre jeweiligen Rechtsnachfolgenden in gleicher Weise zu binden. 

11. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen den Förderungsvertrag  

11.1. Kündigung des Förderungsvertrages 

Der Förderungsvertrag kann von der Förderungsstelle ganz oder teilweise 
mit sofortiger Wirkung gekündigt werden, wenn 

a) die Förderungsnehmer:innen oder Rechtsnachfolgende gegenüber der 
Förderungsstelle unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder 
Tatsachen verschwiegen hat, die für die Gewährung oder den Fortbe-
stand der Förderung von Bedeutung sind; 

b) Tatsachen eintreten oder bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass 
die Förderungsnehmer:innen oder Rechtsnachfolgende nicht mehr leis-
tungsfähig, nicht mehr zuverlässig, nicht mehr kreditwürdig oder zur Er-
füllung ihrer Verpflichtungen nicht mehr in der Lage sind; 

c) die Wohnungen bestimmungswidrig vermietet oder genutzt werden oder 
leer stehen; 

d) die Förderungsnehmer:innen die Wohnungen schuldhaft nicht ordnungs-
gemäß instand halten; 

e) die sonstigen Bestimmungen oder Auflagen des Förderungsvertrags 
nicht eingehalten werden oder gegen die Vorschriften des WoFG oder 
dieser Förderungsrichtlinie verstoßen wird; 

f) über das Vermögen der Förderungsnehmer:innen die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens beantragt ist oder die Zwangsversteigerung oder 
Zwangsverwaltung des Förderungsobjektes beantragt wird; 



 

 

g) Voraussetzungen vorliegen, nach denen aufgrund des § 49 Absatz 3 
VwVfG ein Zuwendungsbescheid aufgehoben werden könnte; 

h) die Förderungsnehmer:innen ihre Verpflichtung zur Zahlung des Mindest-
lohnes nicht einhalten oder der Aufforderung der Förderungsstelle zur 
Vorlage der dafür erforderlichen Nachweise nicht nachkommt; 

i) Teile des Objektes in Eigentumswohnungen ohne Zustimmung der För-
derungsstelle umgewandelt und diese veräußert werden. 

Andere Kündigungsgründe bleiben vorbehalten. 

11.2. Vertragsstrafe 

Die Förderungsstelle ist unbeschadet des Rechtes auf Kündigung des Förde-
rungsvertrages berechtigt, bei einem schuldhaften Verstoß gegen die Best-
immungen des Förderungsvertrages eine Vertragsstrafe zu erheben. 

Die Pflicht der Förderungsnehmer:innen zur Einhaltung der Belegungs- und 
Mietbindung während der Dauer der Zweckbestimmung sowie die Verpflich-
tung zur Erstattung überhöhter Mietzahlungen an die Mietparteien bleiben 
davon unberührt. 

Die Vertragsstrafe beträgt für die Dauer des Verstoßes bis zu 5,00 € monat-
lich pro qm Wohnfläche der Wohnung, auf die sich der Verstoß bezieht. Je-
der angefangene Monat ist als voller Monat anzurechnen. 

Die Vertragsstrafe ist innerhalb von einem Monat nach Zugang der Zahlungs-
aufforderung fällig. Bei verspätet eingehenden Zahlungen werden Zinsen 
entsprechend Nummer 11.3. erhoben. 

11.3. Folgen einer Kündigung des Förderungsvertrages 

Sofern der Förderungsvertrag von der Förderungsstelle wegen eines 
Pflichtenverstoßes der Förderungsnehmer:innen gekündigt wird, ist die För-
derungsstelle berechtigt, den Zuschuss ganz oder teilweise zurückzufordern. 
Die Rückforderung erfolgt ab dem Zeitpunkt des Eintritts des Pflichtenversto-
ßes.  

Die Förderungsnehmer:innen haben im Zweifel zu beweisen, bis zu welchem 
Zeitpunkt sie sich pflichtgemäß verhalten haben. Ab der ungerechtfertigten 
Inanspruchnahme. des Zuschusses ist der zurückgeforderte Betrag mit 5,0 % 
über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. 

Bei teilweiser Kündigung werden die übrigen durch den Förderungsvertrag 
begründeten Verpflichtungen der Förderungsnehmer:innen nicht berührt. 

12. Ausnahmegenehmigungen 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung oder die Förderungs-
stelle können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Ausnahmen von die-
ser Richtlinie zulassen. 



 

 

13. Datenschutz 

Soweit dies zur Sicherung des Förderungszwecks erforderlich ist, erhebt, 
verarbeitet und nutzt die Förderungsstelle Daten, insbesondere über das ge-
förderte Objekt, seine Nutzung und die jeweiligen Antragssteller:innen. 

14. Geltungsdauer 

Diese Förderrichtlinie findet Anwendung für alle Anträge auf den Ankauf so-
wie die Verlängerung von Miet- und Belegungsbindungen, die im Programm-
rahmen ab dem Jahr 2026 gestellt werden. 

Eine Rückwirkung der Anwendung der Förderungsbedingungen auf frühere 
Programme ist ausgeschlossen.  

Die Richtlinie über den Ankauf sowie die Verlängerung von Miet- und Bele-
gungsbindungen in der Freien Hansestadt Bremen vom 10. Juni 2025 
(Brem.ABl. 2025, S. 591) wird mit der Maßgabe gegenstandslos, dass sie 
künftig nur noch für die Abwicklung der nach ihr geförderten Vorhaben anzu-
wenden ist.  

Diese Richtlinie tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft und hat eine Gel-
tungsdauer von fünf Jahren. 

 

Bremen, den XX.X 2026 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
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